
Hans Wrobel 
Die Anfechtung der Rassenmischehe 

Diskriminierung und Entrechtung der Juden in den 

Jahren 1933 bis 1935 

Die ./enerwiinscbteK Ehe ~wischeT1 "Ariern. und . Nichuriern. und das BGB 

Das Denken der juristen ist wandelbar. Alles ist richlig, auch das Gegenteil. Der 
Jurist kann jedenfalls beides begründen. Keine gestern noch herrschende Rechtsmei­

nung kann davor sicher sein, morgen als überholt zu gelten und ob morgen nichl 
einhellige Meinung ist, W.1S gestern noch undenkbar war. 'IYer weiß? Welcher Jurisr 

häue 1.. B . im Jahre 1930 gedacht. daß keine drei Jahre später eine ~Rasscngesetzliche 
Rechtslehre« auf dem Weg zur herrschenden Meinung in den juristenköpfen wäre? 
Daß die bis dato gleichbereclHigeen Juden zunehmend Opfer einer bewußt diskri­
minierenden Rechlsanwendungspraxis werden würden, von einer Diskriminierung 
und Entrechtung durch Gesetz ganz zu schweigen? Wer häue geglaubl. daß selbst 

das Reichsgericht die diskriminierende Rechtsprechung gegen Juden dulden werde? 
Wohl niemand - von damals schon siegessicheren Nation:llsozialisten oder hellsich­
tigenJustizkritikero vielleicht abgesehen. Und doch geschah eben dies, kaum daß die 
Nationalsozialisten an die Ma<:ht gekommen waren. Es geschah sogar in Rechtsge­
bieten, die ein verbreitetes Verständnis als unanfällig für .politische« Ideen ein­

schätze: im Zivilrecht. So begannen deutsche Gerichte schon im Herbst 1933. die 
nach ns. Auffassung hcichst untragbaren Ehen zwischen Juden und Nichrjuden ~uf­
zulösen - und dies, obwohl die neuen Machthaber kein einziges Komma an den 
einschlägigen Paragraphen des BGB über Ehescheidung und EheanfeclHung geän­
dert hatten . Wie Gerichte dies fertig bracl-tlen. sei hier näher geschildert; der Vor­
gang uigt, wahrscheinlich exemplarisch, welche Finten und Kniffe deutschen juri­

sten geläufig wurden, wenn es darum ging, einen Beitrag zu leisten w der nach dem 
}o. Januar 1933 von Staats wegen betriebenen Diskriminierung und Rechtlosstellung 
der Juden in Deutschland . 
Neben vielen anderen Vokabeln wurde nach der Machtergreifung auch das Wort 
.. Rassenmischehe« in Deutschland heimisch. Man verstand danmtcr im Jargon der 
Zeit eine Ehe zwischen »rasse"erschiedencn« Partnern. War z. B. ein »Arier" mit 
einer »Nichtarierin« - sprich Jüdin - verheirate" so lehte er jetzt in einer »Rassen­
mischehe«. Au f der Hand liegt. daß solche Mischehen im NS-Staat mit dem jetzt 
gleichfalls bäufig vorkommenden Verdikt .unerwünscht« belegt wurden. Schließlich 
war eine Rassenmischehe nach ns. Denkungs:Hc schlicht Rassenschande und Rassen­
verrat. und der »Kampf gegen die Rassenschande« war für die Nationalsozialisten 
*die wichtigste Aufgabe der Rechtspolit ik«. ' Diese "Rechtspolitik . mußte sich nach 
ns. Auffassung auch ausdrücken in der Errichtung von "Eheschranken (mit entspre­
chendem Verbo! des Geschlechtsverkehrs überhaupt)«.' 

I Helmut Nicobi. Die R.sscngesetzliche Rechtslehre - Grundzüge einer ll11ion.lsozi"-'istis chcn Rechts­
philosophie, ' 931, 46 . 

2 A. >.0., ,·gl. h ienu auch. die umcn in No,. 40 ,,"i~der&"gebcn< Rcichstags-U",ck,.ch. (V;'7~" 
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35° Gleichwohl blieben in Geserzesform gekleidere Maßnahmen, die auf ein Verbot oder 

die Auflösung von Rassenmischehen gerichlet gewesen wären, nach der Machter­

greifung vorerst aus. Wer bestehende Rassenmischehen lösen wollte, mußte dies auf 

der Grundlage des unverändert fortgeltenden BGB versuchen. Hier tat sich eine für 

ns. Rechlsdcnker wie für trennungswillige ~arische« Ehegauen mißliche Schwierig­

keit auf: Das BGB sah die Auflösung einer Ehe wegen »Rassenverschiedenheit« 

nicht vor. Eine Scheidung mußte schon daran scheitern, daß die Zugehörigkeit des 

anderen Gatten zur jüdischen Rasse oder Religion kein Verschulden begründen 

konnte. Noch aussichtsloser war der Versuch einer Eheanfechlung. Die §§ IJJJ H. 
BGB stellten hohe Anforderungen. § ) B3 BGB laUTete: -Eine Ehe kann von dem 

Ehegauen angefochten werden, der sich bei der Eheschließung in der Person des 

anderen Ehegatten oder über solche persönlichen Eigenschafren des anderen Ehe­

g:Hlen geirrt hat, die ihn bei Kenntnis der Sachlage und bei verständiger Würdigung 

des Wesens der Ehe von der Eingehung der Ehe abgehalten haben würden.« Nach 

§ 13.39 BGB konnte die Anfechtung nur binnen sechs Monaten nach Entdeckung der 

Täuschung oder des Irrtums erfolgen; wer nach dieser Eilldeckung die Ehe bestä­

tigte, verlor nach § J 337 Abs. 1 BGB sein Anfechtungsrecht. 

Die Judikatur war dementsprechend. Kein Kommentar verzeichnete bislang eilten 

Kläger oder eine Klägerin, die eine Ehe mir der Begründung angefochten hätten, sie 

seien irnümlich an einen jüdischen Ehegatten geraten.) Schon der Gedanke daran 

wäre absurd gewesen. 

Die nassengesetzliche Rechlslehre~ der Nationalsozudisten 

Nur dauerte es nicht lange, bis sich hier em Wandel der Rechtsmeinungen vollzog. 

Die große Mehrheit der deUlschen Juristen begann sehr bald nach der Machtergrei­

fung in den Kategorien ns. Rechtsauffassungen zu denken< und nach und nach auch 

deren iudenfcindliche Elemente zu übernehmen. Den Wendepunkt in der Einschät­

zung der os. RassenJehren unrer deulschen Juristen markieren zwei Gesetz.e vom 

7. April '933, d3s Gesetz zur Wiederherstellung de.s Berufsheamtenrums! und das 

Gesetz über die Zulassung zur Reehtsanwalrschaf(.6 Darin hauen die Nationalsozia­

listen zum ersten Mal ihre RassenJehren in Paragraphenfonn gebracht. Eben deswe­

gen wurde den Gesetzen vom 7. April auch grundsätzliche Bedeutung zugemessen.? 

Das Reichsgericht sprach ein gutes Jahr später davon, durch diese Gesetze habe der 

Sta~r die Bedeutung des Rassenunterschiedes zwischen Juden und Ariern anerkennt, 

um daraus zu folgern, die Gerichte hätten diesem Unterschied nunmehr Rechnung 

J Zu d~m.l , ~f1erkaonten Anfechtungsgrtindrn vgl. etwa 0[10 Worneyer, Das Bu rgedieh. Ge<e!lbueh.lur 
d., Deu tsche Reich, 2. Auflage '908, Anm. 2U § I))} BGB. 

4 Zah!rCLchc ßekenm .. nisse zum ncutn SLliU und Bckundun gen vOn J uns(en und JurtSlenorgJnls:Hlonen. 

~i~ woll'en am N~ub"u ,ks dtu L>ch ell Rechts mitwirk en sind z . B. n,chzul",en in der DJZ vom,. April 
'93), Sp. HJ Ir., vgl. auc h DJZ '9H. Sp. H8, 76, . 

I RGBI.! $. '75· 
6 RGB1. r s. I8S. 
7 So etWJ durch den Minist.ri,.J"1 im Rei.chsinnenminisrerium, S.~!, Neues Bc,mlcn.-ehl, DJZ vom 

,. M,; '93J, Sp. 593. T)'pi"h auch Jung (bndg<riehutJl in ßerlin): ,Di. n.lion,!. Revolmion und di~ 
in ihrer AUSWJrkung crg~ngenen Gesc"tze h.bm die R.1S<fnf"gc ... dem ganzen deutschen Volk ,um 
Bewußtsein g~br3c111. Sj~ b,ben w~ilerhin die rechtlichen Aus",jrkutlg~n des R,,,enpl"Qblems in ihren 
Grundzugen [estgelegl. E, wurden die rechtlich. Unlfrscheidung zwischen Ariern und Nieh",r;ern 
gesetzlich veflnkerl und wei,orhin zohlreieh. Bestimmungen gesch"lIen, die don Deu ISchen arischer 
A bS13mmung die l'iJhrung im St,ate und die Formung des deu<Schen SchieKs.I, ... SIchern sollen und 
,ichern .. di es hat die Ehen zw;ochen Aricrn und Nichlariern, die bisher nur ein Problem der Weh-
2nsehauungcn w'rcn, lür die' Rcichsangehärig"n . ~ ei nem Rcch!1pröblcm werden b ssen.- [J\XI vom 
,8. Oktober '9lJ, 1J67) 
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zu tragen. E Anders ausgedrückt : Mit dem 7. April [933 war der Anriscmitismus 
amdich und beachtlich. Rechtsgründe standen von nun an einer Diskriminierung der 
Menschen nach Rassengesichtspunkten nicht mehr im Weg. Die Entrechtung der 

Juden durch Rechtsanwendung konnte ihren Lauf nehmen. 
Die rechtsphilosophischen Grundlagen dafür hatten ns. Rechtsideologen seit langem 
para!. Der Hauptrechtsdenker der Nationalsozialisten, Helmut Nicolai,9 hatte un­
ennüdlich die Grundzüge seiner .rassengeselzlichen Rechtslehre* propagiert. '0 

Seine Lehre sollee künCrig an die Stelle der aus der ~Iiberal-materialistisch-jüdischen 
Gedankenwelt~ (( entspTlmgenen positivistischen Rechtslehre treten. Das bis 193) in 
DeurschJand herrschend gewesene Rechrsverstandnis war für Nicolai das traurige 
Resultar einer »Entnordung«" des Rechts . Sein Remedium für alle dem überkom­

menden Recht anhaftenden - vor allem jüdischen - Übel fand sich in Punkt J 9 des 

Parteiprogramms der NSDAP: »Wir fordern Ersatz für das der materialistischen 
Weltordnung dienende römische Recht durch ein deUlsches Gemeinrecht.« Dic 
Kurzfassung von Nicolais rechtspolitischem Programm in seinen eigenen Wonen: 
»Dem deutschen Volk gebührt deutsches Recht, das ist, kurz gesagt, die grundsätz­
liche rechtspolitische Forderung, die hier erhoben wird.~') 

Die Prinzipien der rassengeseulichen Rechtslehre wurden nach der Machtergreifung 
den deutschen Juristen nahegebrachl. Bei der Gründung der Deutschen Rechtsfront 
am 1. Juni f933 in Hamburg sprach der hamburgische Justizsenator Rothenberger 
von der Notwcndigkeit der Schaffung eines neuen materiellen Rechts, das .aus­
schließlich von den Interessen des dCUlschen reinrassigen Volkes- '4 ausgehc. Der 
Führer der gleichgesch31tcten Rechtsanwälte, der hamburgische Rechtsanwalt 

Raeke, meinte bei gleicher Gelegcnheit, es gelte auch "für das deutsche Recht die 
Schaffung einer Volks- und Schicksalsgemeinschaft unter Ausschaltung aller rassen­
(remden Elemente ... ss Der Führer des Bundes N .1tionalsozialistischer Deutscher Ju­
risten (BNSDJ) und Führer der Deutschen Rechtsfront, Hans Frank, erklärte bei der 

Eröffnung des BNSDJ-Juristentages in Leipzig am 30.Seprcmber 1933: bHeidisch 
sein, heißt Rasse haben. Und so tritt als leitender Gesichtspunkt in die Fülle der 
Rechtsbegriffe ein dieser Rassebegriff. Die Rasse ist die schöpferische Substanz eines 
Volkes, das wesentliche Gut und die einzige wesentliche Vor:lussetzung der Erhalt­
b"keil eines Volkes .• \6 

Die Allnahme der "rassengesetzlichen Rechtslehre" in der Recbtspraxis 

Die Bemühungen um die Durchserzung der neuen Rassenlehren bei den deutschen 
Juristen h:men Erfolg. In der Fachpresse tauchten bald Beiträge auf, in denen 
Rechtsprobleme dcs Zivilrechts vom "Rassenstandpunkt" aus betr:lchtc[ wurden . In 

8 RGZ '41. S ('0). 
? Heln'\l' Nicohi. Dr. jur., J,hrg.ng ,895, Rcgi("runprlt in Magd.burg, '4 . Juni '9)) RCg!crung,prisi­

dem in M'gdeburg, [4. M,r~ (9)4 Mini"eri. ldi ..... k,or im Rcichsmini<l .. ium deI Innem (nach Stock· 
hom, 1000 Kopfe. Vlier "'Je w ... im Drill""" Reich, Vclben und Kww'g, '967, )07) . 

'0 Vgl. oben No,,· , und 2 . ""e;,ere Nachweise für Nicobi. dies c"rrt Them, gewidmete schrifwellcrischc 
T ;u.igkcil linden .ich auf S. 4 der tn Note, zi.ionen ßroschüre. Über ,ehon vor dem )0. J'''uO< '93) 
liegende ns. Vorarbeiten und Pl:inc [ur eine R.ssengesNzgobung und Nicolai, Rolle hierbei b(.,.ich[et 
Uwe Dietrich Adam, Judcnpoli.ik im Dmten Reich. Düsscldor(, '97', >8 (f. 

11 Nieolai, Die R:uscnS"<lzli,k Rcchulch .. , \932 , ) . 
1.1 A.a . 0 ., 8. 
I) A.a.O .• S r. 
'4 Zitiert nach Musold. Rriel aus H.mburg, DRiZ 19 JJ. uo f. 
'I Zinen nach Mu,old, l •. 0 ., " I . 

16 Zilien nach Bohn~ekn (Amtsserichtsrat in Rlvensburg in WünlCmbcrg), \'(.lege zur Rasse, DRiZ \9H • 
• 6 1. 

Jfl 
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Jf2 der Deutschen J uristcnzeitung vom 15 · Juni 1933 verbreitete sich die Landgerichts­
ratin im Ruhestand Marie Munk aus Berlin uber ).VarerschaJtsfcsISCeJlung und Ras­

senfrage«. '7 Sie wies auf Zweifelsfragen hin, die sich ergeben können, wenn bewußt 
falsche Vatersehaftsancrkenntnisse abgegeben werden, um einem Kind den jetzt auf 
einmal erwünschten Nachweis arischer Abstammung zu verschaffen. Fur Frau 

Munk war klar, daß die" Verschleierung der Abstammung durch nachweislich fal­
sche Vatcrschafrsanerkennmisse ... sicherlich nicht im Interesse der Rassenfor­
schung und der Reinheit der Rasse sei~. ,I Damit hatte sie jedenfalls in der DJZ eine 
erste Diskussion um Rassefragen initiiert: Ein wenig später erscheinender Beitrag 
setzt sich mit Frau Munks Auffassungen auseinandcr. '9 Selbst höchste deutsche 

Richter nahmen die neuen Rassenlehren an. Der Reiehsgeriehtsrat Erieh Schultze'o 

verkündete in einem in der Richterzeitung vom Oktober \9:>3 nachgedruckten Vor­
trag vor Richtern und St;l3tsanwälten sein persönliches Jubilate über die neu gewon­
ne!)e Erkennrnis von der Beziehung von Rasse und Recht: 

.. Eine vrillig neue Ged~nkcnweh erschließt sich. wenn wir in der Denkschrifr die Vorschri[len 
gegen Angriife ~uf die Rasse lesen. Neu in dieser Umgebung, in einem Strafgesetzbuch! Wer 
seinen _Hitler· kennt, weiß, daß der Führer immer und immer witder auf die Reinerhaltung der 
Rasse hinweist, und in prophetischen Worten die Anerkennung und auch die Verkennung 
dieser Gedanken bespricht ... Also werden wir uns wohl alle in unseren Bücherschränken ein 
Fach freimachen, wO wir die fleißig durchgearbeiteten Werke über die unerschöpOiehe Gedan­
kenwelt der neuen Bewegung zu kuucr Ruhe hinein<!e!!en. Alle nebeneinander. damit wir $ie 
täglich sehen und uns ireuen, wenn wieder eins dazugekommen ist, zu Weihnachten und zUm 
Gebunstag. Aber nur zu kurzer Ruhe ins Fach! Solch Buch will verliehen werden im Ver­
wandten- und Freundeskreise, auch mancher Mitarbeiter ist seiner bedürhig ..... " 

Solcher Belehrung nicht mehr bedurftig war der Tübingcr Rechtslehrer Heinrich 
Stoll" spätestens seit seiner Teilnahme an dem Leipziger ]urisrentag vom September 
1933 .' I In seinem durchaus begeistenen Bericht über das Ereignis berichtet er ver­
stehend über einen Vonrag des ns. RasscnrechtsphiJosophen Nicolai: 

. Einer der erSlen Theoretiker des Nalionalsozialismus. Dr. Nicobi, {ührte< in seinem Vonrag 
libcr ,Rasse und Recht. ~us, wIe der Rassengedanke mit dem Rechtsgedanken eng verbunden ist 
und eben desh~lb d~s Recht nicht Menschenwerk, sondern GOlles heilige Ordnung darstellt. 
Das Rcclll wird niehe künstlich gemacht, sondern es entstehl lUS dem rass,sch bedingten 
RechtSgewissen; es ist der ionnuliene Ausdruck siltlieher Ideen. Der Sta:lt ist Rechtsstaat, 
dessen Geselze Ausdruck der Gerechtigkeitsidee dieses Volkes und seiner Gegenwan sind . 
Deshalb will und muß der Nationalsozialismus d'i5 deutsche Recht scha{(en. d~s der heutigen, 
also der nationalsoziali$tischen Wc:ltanscl13uung des deuuchen Volkes entsprich!.." 

'7 M.ri~ Munk, Vl!ersch .. ftsl«ut~lIuog und Rassenfr.ge, DJZ "om 'I. Jllni 19j}. Sp. 8H. F .. u Munk 
wor sei, dem I. Juli ",6 L.ndgeriehtsriilin (zugleich Aml>gerichtsr;it; n) .m LJ"dgeridu ß~rlin /H. 
lhmi, wu ~ic ,·ine der crsten Fr, uen .uf einem Rich,erstuhl in Doulschhnd. 

,8 Munk, • . l . 0" Sp. 8H. 
I, Vgl. Hoderm~nn. DJZ '9J3, Sp. 1)66. 
10 Erich Schuhu, Jahrgang ,Uo, '9°9 GcrichtSlssessor, '9'4 L.mdgenchlSnt in ßcurhenJO. S .. 1912 

l andgcrich,sdircktor in Berlin, seit I.J.nu>T '911 ReichsgerichlSr.1. (9)7 b ... chle Schuh7.e ,'s zum 
Senatsprnsidentcn 2m Relchsgcricht. 

11 S,hulnt, Richter und Su"'s",,,w~h im Drillen Reich. DRiZ '9H. 17& (1S0). 
11 Über Heinrich S,ol! berichtet die BfOCkh.U5 Enzy klopädie, Wlcsbadon, '97\' .Stoll. Heinrich, Rechts­

!dlTer. j;ebof('n Weinheim an der Be<j;Slraile 4. 8. '1, gC51orbon Tuningen '9,6. '9l7. leime in H~idd­
berg, frclburg und ($ .. i, '9'7) in r"bingen Bürgtrlicht s Rech" Romi ,ehcs Rechl und ArbeilSrecht. Er 
schloß sich cl .. von Ph. v. Heck und M.x RÜß)din begründeten. Tübinger Schule- der lntcrf'Ssenju­
rispruden7. an und Ill' durch seioe Arbeiten "ur thcoretis.:hen Begründung wie zur praktischen Ancr­
k,·nnung dieser Melhod. wcs .. nd,ch belg~tr:lg,n ,. Dj .. c V".1 ist wohl «was u",'ollständig. 

Z J Zu ,lern leip~igcr Ju';mnt.c vgl. Hans W/robel. Der Deutsche Richtorbund imJahre '93}, KJ '982.)'} 
(34' L). 

q H einrich Stoll.l)crerstc Juristenug im ). Reich. Arcbj" (ürdi. zivjlistis~hc Pruis. N. F, 19 (19J4), .137 
(HO f.). I)em Aufsatz iSt d as MOllo des Leipz ig"r Juri".nl3gf'S "orll'gestellc -Durch N.tionalsozia­
lismus dem deu,schen Volke dns deutsche Recht .- Über Nj,<>laj~ VO"rag in L..-ip7.ig bcricht~, .,ueh 
Bcrnh.rd D.1nckclmann (L.1ndgerichlsrjl in B.rlin). cI<r ,p0lerc Milkommenll,or d .. 'Plb,nd,,, in DJZ 

'9». Sp. 'l') (1)17) . 
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Obwohl klar war, daß diese aus der .. Rassenseele«'5 des deutschen Volkes geschöpfte 
Rechtsordnung nicht für die Juden gelten werde und demnach einen Verstoß gegen 
den Gleichheilssatz - wie er bis dahin verstanden worden war - darstellen mußte, 

regle sich kcin Widerspruch unter den deutschen Juristen. Die Propagandisten der 
neuen Rechtslehren fanden im Gegenteil aufmerksame Zuhörer, wenn sie davon 
sprachen, der Satz von der Gleichheir all dessen, was MenschenantUlz trägt, sei eine 
Ausgeburt der französischen Rcvolution; den liberalistischen Gleichheitslehren sei 
die Lehre von der Angleichheic als der Gleichheit all derer, die gleichen Blutes seien, 

emgegem.ustellen." Ganz oHen wurde ausgesprochen, daß die Tendenz eines auf 

Artgleichheit beruhenden narionalen Rechtsstaates ,.auf die Ausscheidung fremdras­
siger Elemente« z . B. aus dem Berufsbeamtentum gehe!7 Die damit einhergehende 

Vernichtung vieler Existenzen war den Verfechtern des nationalen Rechtsstaates 
nicht viel mehr als eine »Häne«, die "in Kauf genommen werden mußre<>,.'! Wer 

solches wie der Professor Koellreutter im Juni 19 B vor Richtern und Staarsanwälten 
verkündete, durfte sich schon damals des Beifalls seiner Zuhörer gewiß sein, emp­

fanden diese doch solche Ausführungen als ~fcssc\nd" und "lehrreich • . '~ 

Die Bindung des Richters an das Gesetz und die Durchset7.lIng raHcngcselzlichcr 
Rechtslehren 

Mit der bloßen Bereitschaft, die ns. Rassenlehren anzunehmen war es freilich nicht 
getan. Die Frage stellte sich, wie insbesondere die Richter den neuen Lehren in der 

täglichen Rechtspraxis Rechnung tragen konneen. Schließlich war der Richter an das 
Gesetz gebunden - und die neuen Machthaber hatren gerade im bürgerlichen Recht 
keine besonderen Änderungen des geltenden Rechts dekretiert. Was lun? Auch hier 
wiesen juristische Vordenker den Weg. Einer von ihnen, der schon erwähnte Tübin­

ger Rechtslehrer Heinrich 5(011, präzisierte die Fragestellung: ~Darf der Richter 
einfach nach seinem Rechtsgefühl emscheiden und sich in freier Rechtsfindung über 
die vorhandenen bürgerlichrechdichen Gesetze hinwegsetzen? Oder wie kann er, 

wenn er Gehorsam aueh den überkommenen Gesetzen noch schuldet, der neuen 
Rechtsgesinnung Rechnung tragen?«IO Für Stoll war die Antwort klar: Das dem 
deutschen Richter gestellte Problem war nach seiner Auffassung bereits "von Ph. 
Heck und seiner Lehre der historischen lnteresseforschung (Tübinger Schule der 
fnteressenjurisprudenz) vorbildlich entwickelr"Y Denn: 

's Du Begriff eo"".unm, du Terminologie Nicollis: ,.D ... R<"Chl cnupnngl .us der Ra.ssenseelc des 
Volke., in dem es Gultigkeil h,bcn soll .• Nicol:ti, a. a. O . (oben NOI< I), 14. 

26 Zur W,ndlung des Begriffs der Gleichheit ~Um Begriff der Angleichh.il vgl. Wemcr Hili. Gleichheil 
und Angleichh.i., Berli". ' 966-

'7 So eier (d'nnl.) Jenen,er Professor Ono KoelJrcutter in .. in.m :Im 9· Juni 1933 \'or dem Preußis~h'·!l 
Rich«rvcre;n in Berl;n gdullenen Vonrag, %ilicn nach Landgerichts"l Behrend, DJZ '9)3. Sp_ 960. 
Kodlr.u".r. J .hrg.ng ,88 J. u'urde '9 H Priv~,do~enl in Freiburg. apl. Professor '9' S, o. hofeS5or 
'9'0 in Halle, '9' I in Jen,_ Sei, 1933 lehne Koellrcu".r in München. Er ""'tiTel. '9P emeritien (An. 
g.,ben nlch Kürschners DculScher Gelehnen JC:Jendcr, '0. Au'g~be '966). 

lS Kocllreultcr meh Behrend, a. a. O. 
'9 Bd, .. nd, '.1.0., der zudem .reichen Beibll. fur cl.n Redner Koellreulte, meldet. Zu Kocllr~uttcrs 

Rolle bei der Propagierung der .Angleichhei •• "gI. Wemcr Hill, l. a. o. (oben Nme ~6), '77 If. 
JO 51011. Die nationale RevolUlion und d •• bürgerliche Rechl, DJZ ,·Om L Oktober '9H, Sp. 1119 Ir. 

(I 'Jo). $IOJI Slell,e seinen Au{.otz unler ein Wort des Slutssekre,." im preußischen JUSlizministttium 
Roland Freisler (. Auch das neUe Recht wird die gJundsllzliche Abkehr ,·On don Auffassuogen des 
'9· Jahrhunderts bringen und neue \l:'eg~ wei sen.) und zilien Nicol>.is ·.R .. scngesetzliche !!.cchlSlellJ"e •. 
Über $wll, Rolle als Propaglndisl F,ci,lcrs wird noch .u spn"Chen sein. 

)1 SloJl. a.~. 0., Sp. 12JI. 
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354 .Diese Methode vereinibt in glücklicher Weise Gehorsam gegcnuber dem Gesetzesbefehl mit 
der notwendigen richterlichen Rechtsschöpfung. Sie erwanet und (orden vom Richter nichts 
anderes und nicht mehr. als jeder neuzeitliche militärische führer von einem gut 3usgebilderen 

Soldaten verlangt: Denkenden Gehorsa.m, Anp:lSsung an die Gelechtslage in Unterordnung 
unter die Ziele der Führung. Wechselt während einer Operation der Feldherr, so können alle 
alten Befehle, der ganze Aufmarschpbn beibehlltcn werden. sie gewinnen eine vollkommen 
neue Bedeutung durch einen kurzen, zielsetzenden Befehl des ncuen Führers. Vor derselben 
Lage steht heure der deutsche Jurist im Pri\'3lrechl. Die Vorschriften des 8GB bestehen noch, 

aber sie erhalten durch die .zentrale Rechtsidee. der siesreichen Bewegung eine neue Zielset­
zung.,,)' 

Scoll definierte den Grundgedanken der zentralen Rechtsidee der siegreichen Bewe­

gung näher. Zwei Elemente machte Stoll aus: Erstens den Grundsatz »Gemeinnutz 

geht vor Eigennutz«. Zweitens: alles Recht hat der Erhaltung völkischer Art und 

Rasse zu dienen. 1J 

Er,te Diskussion über die Auflösung der Rassenmischehe im Schrifaum 

Damit waren die wesentlichen Gründe für das Entstehen einer die Juden wegen ihrer 

Rasse diskriminierenden Rechtsanwendung gelege Mit dem Sommer t933 tauchen 
im Sehrifrrum zunehmend Urteile auf, in denen die " Rassen:wgehörigkeit« der Par­

teien eine den Juden regelmäßig nachteilige Rolle spielt.H Und in diesem Klima 

entsteht auch die Diskussion über die Auflösung der Rassenmischehe. 

Dem Gerichtsassessor Wöhrmann ll aus Münder 3m Deister gebührt das Verdienst, 

das Thema im juristischen Schrifttum als erster aufgegriffen zu haben. Seine Darle­

gungen erschienen in der Juristischen Wochenschrift vom 16. September 193). Diese 
Ausgabe der Juristischen Wochenschrift könnte man eine Sondernummer zum 

Thema .Erbbiologische Gedanken und Rassenhygiene« nennen. Orr erste Beitrag 

war eine mit -Aufruf!- überschriebene Erklärung des Reichsministeriums für Volks-

}' A .. ,. O. 
JJ A. A. O. 
H Einige Beispiek: Am >1. Juli 19H verbot d", LG Bresl.u einer oHen"" H,ndclsge.sdlschah die Führung 

der Firmenbezeichnung .Christl!,hes SpC'LiJlschuftlllu" - emer der Gescllschlftcr wor der getJufte 
Sohn ein« Juden; be i solcher Flrmierung wird nlch Auffossung des LG Bre,l..u der [,Ische Eindruck 
erregt, es handele sich nicht nur um ein christliche>, ,,,ndern ,uch dl7.u um ein arioche, Untemchrnen 
(LG ßresl.u. Das Recht 19>4. 57,).0" L3ndgcrich, ßerlin erklarte unlndem 21. Sep'ember '9H ,·inm 
Ktnd"sannahmewrtrag (ur nichtig. d. dieser nur den Zwec k verfolgt h,bt. den nichtarischen Famil ien· 
n:.lme'n des Angenommenen durch den arischen Namen des Annehmenden z.u ersetz en; di('~ sei mit der 
.,inlicht n Grundaurr."ung des M,ionakn Sta.Uts un\·ereil1b~r.. (LG Berlin. JW t914, 441) . D.\S Kam­
merger ichl (KG) stellte am 7. September t913 fest. der VOrSla"d der Anwaltskammer handele recht· 
mäßig, wenn er \'on den K.Jmmermitgliedem den Nachwei, ~ris('hcr Abstammung verlwgc (KG. 
AnwßI. '91), WS)· D.u Landesarbeiugericlll Berlin eotsdued:un 17. Juli '933. alle PcrsOnt·o nichtari­
scher Ab$"mrnung seien grundSJlzlich von jed .. Mitwirkung in der RechL<pflege ousgeschlossen, jü' 

dische Verbandsverlrtter selen d,},er "or Arbeitsgerichten nicht mehr zugelassen (LAG ßerlin. JW 
'9». 1788 ). D<IS KG hiflt d,e Entlossung eines n;ch .. n"sehen T'Slamem",oll<lrtckcrs ",we~en {Iiese r 
R."cneigen,ehaf, für n:chlen" wenn d,\5 dem munn.ßlichen Will,n des erbl.«ers entsprich, oder 
wenn der Widerru f im Imeres." der N,chl,ßbtteiligtcn I""gl.. (KG "Om l}. 11. 19», HRR 19J4, 
Nr. 'j)' Das LG Bedin hielt es >.m 10. NO"ember '9}.l für zul ässig, ,inon ooch im Am( verbliebenen 
jüd,schen Itjchttr wegtn Besorgnis der ßchngonheit abz ulrhnei\, wenn · die betreffende P.rtei Ln ihrem 
Schriftsatz die jüdi,che R:iS$e angegrillen ha, und die,e Angriffe nach form und I.nh,h geeignet ,incl . clie 
Empfindungtn des judischen Richt.rs ?u verletzen,· (LG Berlin, JW '9)4, H,j. D,,,dbe Gericht 
erkl'ne die {risdose Kundi~ung eine< Ven'ages zwischen etnem Berliner Tht'~(er und einem iudisehon 
Regisseur mL! Ruck,ichl auf die g<'Wandelten Einstellungen fur luh" 'g, eine Entscheidung, die d~, KG 
dun:h Urteil "om '7. November 19H . mit Ruck,,<hl auf dIe Entwicklung d"r politischen Verb>J'ni"c. 
lusdrlicklich billigte (KG. JW '9}), 29,8). Di, Aufzählung;SI mir Sichr.rhrit unvolls tjnd ig. 

) 5 \X'öhnnnnn wird als im B<zirk des OLG HJmm cinges«>ter Gerichlsasscs<or mit einem Oien,alter 
vöm }. Juni 19)1 im -Preußischen Tennmblcnder fur das Jahr '9}3. 2. Teil .. , 394 erw:ihnl. In späteren 
Per5on,h-er~cjcllnj5sen der proußischen/rcichsdcutschen Just'z wird Wöhrmann nicht .1ufgclührt. 
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aufklärung und Propaganda an alle Organisationen, Verbände und Vereine im Deut­
schen Reich. J6 Diese wurden aufgefordert, praktische Mitarbeit zu leisten bei der 

»großen Aufklärungs- und Propaganda-Aktion, dic in den Monaten September, 
Okrober und November das erbbiologische Denken in die Gehirne und Herzen aller 
Deutschen hineintragen 501/...37 Diesem Aufruf folgten einschlägige juristische Auf­
sätze Z. B. z.um Gesetz über die Verhütung erbkranken Nachwuchses und zur Un­

fruchtba.rmachung Geisteskranker. Selbst die Rubrik ·. Schrifttum« stand im Dienst 
der rassischen Sache und wünschte dem \'qerk .Die Bedeutung der natürlichen 

Zuchtwahl bei Tieren und Pflanzen« von Prof. E . Baur »weiteste Verbreitung«)s. In 

diesem Rahmen nahm auch Gerichtsassessor Wöhrmann das Wort. Sein Bestreben 
ging dahin, den §§ J 333 H. BGB eine Auslegung zu geben, die emgegen den bishe­

rigen Auffassungen eine Anfechtung der Rassenmischehe möglich machte. Von 

vornherein erklärte Wöbrmann die Eheschließung zwischen Ariern und Juden zu 
einem »schweren Fehler« ;l~ »unser neuer nationaler Staat~ hat ~ein Interesse damn, 

daß solche Ehen aufgelöst werden.«'o Zur Erreichung dieses Zieles interpretiene er 
den § r 333 BGB in einer bi~ dahin nicht gekannten Weise. Gezielr ging er diejenigen 
Details der gesetzlichen Regelung an, die der Anfechtbarkeit der Rassenmischehe im 

Wege standen. Als erstes erklärte Wöhrmann die Zugehörigkeic zur jüdischen Rasse 
zur .persönlichen Eigenschaft" im Sinne der Vorschrift. Dann wies er nach, daß es 
keineswegs d2Tauf ankomme, daß der irrende Ehegatte sich über diese persönliche 
Eigenschaft geirrt habe. Darin war Wöhrmann freilich nur konsequent - denn wel­
cher .Arier« konnte schon ernsthaft behaupten, er habe nicht gewußt. daß er einen 

jüdischen Parener heirate. Wöhrmann erfand einen allderen Irrtum : den Irrtum über 
die »Bedeutung des Judentums~. Damit haHe er zwei Fliegen mit einer Klappe 

geschlagen. Zum einen hatte er die Möglichkeit des Irrtums überhaupt über den 
gese(J~\ichen Rahmen hinaus erweitere; zum anderen hatte er einen Irrrum gefunden, 
den der anfechtungswillige Gatte im Grunde erst erkannt haben konnte, nachdem 

die Nationalsozialisten das Volk über die wahre Bedeutung des Judentums aufge­
klärt hatten . Damit waren also auch seit vielen Jahren bestehende Rasscnmisehehen 

grundsätzlich erst nach dem 30. Januar 1933 anfechtbar. Die Problematik der kurzen 
scchsmonatigen Anfcchtungsfrist in § r 339 war damit wesentlich entschärfL Wöhr­
mann : 

" Bis vor kurur Zcit wu allgemein im Volkes die Anschauung verbreitet, daß der Jude sich vom 
Arier nur durch seine Reiigion unterscheide, nur wenige Volksgenossen kannten die inneren 
Zusammenhänge der RJssenfragc, wußten um die Bedeu!ung des sog. Rasseverral$. Erst jet?! 
durch die neue Regierung. durch die neuen Gesetze zur Wiederherstellung des Berufsbcam­
tentums, die Gesetze iJber d,e Aufhebung der Zulassung jüdischer Rcchtsanwälte und Kassen­
~rzte, durch die allgemcin bebnnt ge\vordene Welthetze des Judentums gegen d~s erwachende 
Deutschland ist jedem DClllschen das Bewußtsein VOn der N 0\ wend igkeit der eigenen Rasse­
rcinhcir gekommen. H ätte der arische Ehegauc die Bedeu!ung des Judentums erkanne, häUf er 

36 JW 19H vom 16. Scpttmbrr )9H, lOH· 
17 A . . t. 0 . 
J8 A., . 0 " 104t. Prof. B,ur wird ,1, Direktor de' K.,i$~r·\'(Iilhclm-ln"ituts IUf Züch\unplor>chung. 

MunehcberK. ,·org<·Slelll. 
>.9 Wohrmonn, Die Auflomng der Ehe zwi,ch.n Juden und Ariern, JW '9}1. '041. 
40 A. ~ . 0. Zum Beleg dies'< AIIII~"ung verweis t Wol",n,"" .u! Allre.d Ro.enbeY!;, .. Mythus de..$ 

'0. j3hrhund~rt.S .• \\:!öhmunn weiter: .D.>rubcr hin'lI< h., die natiollnlsozi., listische l'roktion :lIn 
t J. Miit? 19}O im Reich~t.g den Entwurf ein.s Gesetzes zum SChUIL der deUlschen Nation eingebracht 
(vg l. R.ichs"g IV ' 9ZS . Drucks. N r. '74', . . . in d iesem Gesetzentwurf heißt es im § s: .. Wtr durch 
Vermischung mit Angehörigcn der jüdischen Blutsgemcinsch.h zur rassischen Verschlechterung und 
Zersetzung des delltschen Volkes bei trägt oder bci2.utragcn Uraltt. wird wegen Rasscnvcrrats mit Zucht­
h.us bestrah .• Bei der Degnindllng dieses Grsotzcntwurfs ist ~um Ausdruck gebr.dll worden. d.ß der 
AU"'ehrbmpf gegen die weitere Verm ischung der Deutschen mtt Angehorigen der jüdischen Blutsge­
meln .. hol, mir .lIc·n Mitteln geführt werden müHe. um un,er Volk "ar dem Untergang LU rcltcn._ 
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356 gewußt, daß im Drillen Reich die von ihm mit dem jüdischen Gauen erzeugten Kinder unter 
fremdenl'\:chl slehen und nicht di.,. vollen $ualsbürgerrechte genießen würden, dann hällc er 
nie die Ehe geschlossen. Diesen dem deutschen Gallen ersl jell'.\ zum Bewußtsein kommenden 
Irrtum muß er berichtigen können, um seiner selbst und seiner Kinder willen, aber ~uch um des 
deutschen Volkes und seiner rllsische.n Verbesserung willcn.~·' 

Mit Assessor Wöhrmann hatte ein n3tionalsozialistischer Jurist seinen Kollegen ei­
nen Weg zur AnfechlUng der Rassenmischehe J.uf der Grundlage des geltenden 

Rechts gewiesen. Was sagten seine Kollegen dazu;> 
Zu WOrt meldeten sich zwei Landgerichtsräte aus Berlin und Altona. Sie widerspra­
chen Wöhnnann - aber nur teilweise. Der Landgerichtsrat Schumacher" aus Ahona 
etwa hatte keine Schwierigkeiren, die bisher herrschend gewesene Meinung aufzu­

geben, wonach das Jude-sein keine persönliche Eigenschaft i. S. d. § 1333 BGB war. 
Er setzee sieh sogar ausdrücklich anhand der BGB-Kommentierungen von Staudin­
ger und Planck mit der von ihm selbst als herrschend bezeichneten Auffassung 
auseinander, die Rassezugehörigkeit sei gerade keine persönliche Eigenschaft. Im 
Namen der Zeitläufte setzte sieh Schumacher über diese herrschend gewesene Mei­
nung leicht hinweg; »Mit Rücksicht auf die geänderten Verhältnisse, die der Rassen­

frage eine überragende Stellung zuweisen, erscheint die herrschende Meinung als 
überholt, so daß die rassische Zugehörigkeit einer Person als deren wesentliche 
Eigenschaft anzusehen ist.«·) Eine andere Auffassung als Wöhrmann entwickelte 
Schumacher aber in der Frage des Bedeurungsirrcums. Daß heute ein Deutscher 
»schon im Hinblick auf die rechtliche SchlechtersteIlung der Juden, wic sie z. B. im 
BerufsbeaJntcngesecz und im Erbhofrechr" ausgesprochen ist«<! keine Ehe mit ei­

nem jüdischen Partner eingehen werde, war ihm zwar nicht zweifelhaft. ,6 Schuma­

eher bestand aber darauf, daß es für die Frage nach der Einschätzung der Rassenzu­
gehörigkeit nicht auf die Gegenwart ankomme, sondern auf die Zeit der Eheschlie­
ßungY Klar stellte Schumacher abschließend fest: .. Eine Lösung der älteren jüdisch­

arischen Ehen nur aus dem Gesiclmpunkt der Rassenverschiedenheit ist daher nach 
deutschem Recht der Gegenwart nicht möglich.",~i Doch relativierte Schumacher 

diesen Standpunkt sogleich selbst. Sollee nämlich der Gesetzgeber das absehbare 
Verbot .der Vennischung Deutscher mit Angehörigen der jüdischen Blursgemein­
schafr wie mit Angehorigen der farbigen Rasse«Heinführen und dieses Verbot auch 
auf bercits bestehende Mischehen ausdehnen, »so müßte das Gesetz eine Lösungs­
möglichkeit dieser Ehen im Wege der Anfechtung oder der Scheidung einführen. 
Daß das rechtlich denkbar ist und rassische Gründe dafür sprechen, kann nicht 
zweifelhaft sein.,,50 

Im Ruf nach dem Gesetzgeber ging Schumacher einig mit seinem Kollegen Jung!' 

4' Wöhrmann, •. 3. O. 
4·' Schuffi"hrr, wen. re D.len mir nidH bekann" Gerieh",,,essor am 25, Mai '9'», Amts- und Llndge­

richm" ,m londge,rich, Ahon. (Quolle: Preußischer TerminkaJend~r für das Jahr '9)}, I. Teil, Berlin, 

'9)2, '9')' 
4) Schum,cll<r, Anfech,ung judisch-.rischer Ehen, DJZ 19J>, Sp. '49' (149)). 
44 N.«h dem von den NaIion.lsozi"Ii<lcn geschaffenen Erbhofr~ch, konn,e ein Jude nicht Erbhotblu.r 

seIn, 

41 Schumlchcr". l. 0., Sp. '493. 
46 A .•. O. 
~7 A.o.O. 
~8 A .•. 0 
49 A .•. O. 
SO A .•. 0., Sp. 1494. 
5' H einrieh Jung. !)r. jur., Jlh rgang 1891. wurde am 9. 1 I. 19'7 Gerichlslsscssor, LJndgerieh,sr~! ~m 

Landgerich. Berl;n 111 ,m !. I. 19'3' Jung wurde am I, I. r9H Obersu'lSanwalt in Erfurt, :un !. JO. 

'915 ObersU.lSlnw.l!t in K.Onigsb~rg. Am I. I. 1936 wurd~ n ,um GeneralsualS.nw.h in Dresden 
~mann' (Quelle: P"sonalverzeichnis des Itoh"en JUSlizdienS<es, Berlin 19}8). 
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aus Berlio. Jung bejahte ausdrücklich das .. Bedürfnis der Lösung der Mischehen«;1' 
.aus sehr beachtlichen bevölkerungs- und rassepolitischen Gründen ,,!J hielt er sogar 

ein künftiges geserzliches Verbot einer Eheschließung zwischen Deutschen und Ju­
dCJ1 (ür erwägenswert. Das geltende BGB schien ihm wie Schumacher keine tragfä.­

hige Grundlage für eioe gerichrliche Auflösung bestehender Mischehen zu sein. Jung 
schlug deshalb die Einführung eines vom Verschulden unabhängigen, nur auf die 
"Versehiedenrassigkeit«l< abstellenden Scheidungstathestandes vor. Ein Vorbild für 
eine solche Regelung sah Jung im geltenden Recht schon vorgegeben - er verwies aue 
den gleichfalls verschuldensunabhängigen Scheidungstatbestand wegen unheilbarer 
Geis[eskrankheit eines Ehegatten gemäß § 1569 BGB . Denn: »Hier wird nämlich 

bereits im geltenden Recht vom Geselzgeber eine Scheidungsmöglichkeit wegen 

eines Zustandes, der die Fortsetzung der Ehe nicht mehr mtgbar scheinen läßt, ohne 

Rücksicht auf ein Verschulden eines der Ehegatten anerkannt .• !! Nach Jung sollte 
der Ehegatte, der die Auflösung wegen ~ Verschiedenrassigkeil~ fordcrt , Unterhalr 
zahlen. Zudem WH nach seiner Meinung zwecks Schaffung klarer Verhältnisse eine 
A ussch luß( rist zu setzen. S6 

Jungs Vorschlag offenbart das Bemühen, das erwünschte Ergebnis dogmatisch sau­
ber in die Systematik der Ehelösungstatbestände des BGB einzupassen . Allerdings 
fand er damit nich( ungeteilre Zustimmung. Sein Kollege Schumaeher hielt von der 
Anlehnung des einzuführenden neuen Scheidungstarbestandes an den schon vorhan­
denen Scheidungsgrund der Geisteskrankheit überhaupt nichls. Er meinte, sicherlich 
treffend: »Es würde von ihm kein hübscher Gebrauch gemacht werden.«s7 Wenn er 

auch nicht bez weifelte, daß der Gesetzgeber den Rassenmischehen ein Ende setzen 
durfte, so war er letztlich doch der pragmatischen Auffassung, der Gesetzgeber solle 
am besten gar nichts run. Zum einen sei die Auflösung bestehender Ehen immer 
problematisch, schließlich sei die Ehe nicht nur .eine rechtliche, sondern auch eine 

religiöse und sinliche Ordnung~,!8 hier solle der Geserzgeber eigentlich nicht ein­
greifen. Überdies, so Sehumaeher, handele es sich "nur um eine begrenzte, innerhalb 
eines Menschenalters sowieso verschwundene Zahl von Ehen «. !9 Schumacher ab­
schließend pragmatisch, zynisch, lebensnah: »Die rassische Zuspiu.ung unserer Tage 
wird übrigens in manchen Mischehen den Konfliktstoff so vermehren, daß bereits 
das beslehende Scheidungsrecht zur Lösung ausreicht.«60 
Die Aufsätze von Wöhrmann, Jung und Schumachcr umreißen die Argumente, die 

deutsche Juristen im Jahr 1933 zur Lösung der zum Problem gemachten Rassen­
mischehcnfragc emwickelt haeten. Ein vorläufiges Fazit zog der Bearbeiter der Rub­
rik » Wochenschau« in der" Deu tsehen Justiz •• Landgerichtsdi rekcor Grussendort .& / 

Zweifel an der Erlaubnis einer Auflösung solcher Ehen plagten auch ihn niche. 
Beiden unterschiedlichen Auffassungen zur Lösungsmethode billigte er zu, gewicb-

p Jung, Die Aullosung der Ehe zwjs ch~n Ariern und Nichllrien, JW '9J). 1}67. Jung dankt Wöhrmann 
ausdrücklich d.für, d:tß er .als Erster im F.chschrifuum d>.> Problem behandelt . h.be (a. a. 0 .. 
'}(8). 

o A. l . 0., 1)68. 
14 A., . O . 
55 A .•. O. 
56 A. ,.0. 
Si Schum,ch"" .\. a. 0., Sp. q94. 
sS A .•. 0. 
19 A. l. O. 
6~ A., O. 
6, Grussmdorf, Dr. jur ., Jahrgang 1895. GcrichlS.SSeSSOr 19'j, 19'9 Landgericht"" ;un Landgericht 

Berli" I. dort "'" I S. 7. '9H zum LlIldgerich"direk.or bdördcrt. Wurde.1lYl ,. I. '9}0 Mini,teri~Jr3t im 
Reichsjus.izmioistuium (Quelle: Pe=na!v",u;chnts des hoh ... n jUSli:ulienSlcs, Berlin 19)8). 
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)60 beschritt der '3. Zivilsenat des K2mmcrgerichts in seinem Urteil vom B. Februar 
1934.68 Don haue der Kläger vorgetragen. er habe schon '926 die Wesensverschie­
denheit zu seiner iüdischen Frau erkannt. deswegen habe er sie bercics damals ver­
lassen. Das Kammergericht zog aus diesem Vortrag ohne weiteres Eingehen auf die 
materiellen Anfechcungsvorausserzungen die Konsequenzen. Es stellte fest, die An­

fechtungsfrisl des § lH9 BGB habe J926 begonnen und sei folglich jerz.r im Jahre 

1933 längsr abgelaufen . 

Kritik am Kammergericht im Schrifttum: Die Au/weichling des § I)J9 BGB 

Mit seinen Auffassungen erntere das Kammergericht im Schrifttum nicht nur keine 
Zustimmung, es eröffnete den ßefürwortern der Anfechtbarkeil der Rassenmischehe 
im Gegenteil die Möglichkeit, ihre ns. Auffassung zur Auslegung des die Anfech­
rungsfris! regelnden § [339 BGB dlrLulegen. Für sie war gerade diese Fristvorsehri{t 
sehr mißlich: Die kurze, sechs Monate betragende Anfechtungsfrist mußte bei her­
kömmlicher Anwendung die Anfechtung der großen Mehrzahl der Mischehen un­

möglich machen. Das Ziel einer die Anfechtung begünstigenden Auslegung der Vor­
schrift mußte es also sein. den Lauf der Frist LU hemmen und diese Hemmung bis zu 
einem Zeitpunkt andauern Zu lassen, der möglichst spät im Jahre [933 lag. Die 
Verfechter der Anfechtbarkeil hatten keine Problcme, eine encsprechende Argumen­

tation aufzubauen. Landgerichlsdirektor Grussendorf schlug schon in seiner An­
merkung LUm Urteil des Landgerichts Köln vor. den fraglichen Zeitpunkt im April 

'933 anzunehmen, da sich spätestcns damals "die Erkenntnis von der Bedeutung der 
Rassenfrage ... im gam .. en Volk durchgesetzt«6? hatte. In seiner Anmerkung zum 

Urteil des Kammergerichts vom 2.. Dezember [933 wiederholte er seine Termirwor· 
stellungen,lo Die dogmatische Begriindung für die Annahme einer Hemmung des 
r-riscenhuls lieferte aber erst der im Reichsjustizministerium wirkende Amcsge­
richcsr:u MaßfeJler,l' Scine Anmerkung zum Kammergerichtsurteil vom 8. Februar 
1914 bewegte sich auf dem Niveau der Rechtsemmionen: .. Daß diese Entscheidung 
unser Rechtsgefühl nicht befriedigen kann, liegt auf der Hand ... (das) Ergebnis 
kann nicht richtig sein.«" Denn - so fragt Maßfeller - was nützt es denn, wenn der 
arische Ehegatte schon 1926 den Wesensunterschied zwischen sich und seiner jüdi­
schen Frau erkannt hatte! Er hatte ja vor 1933 nach Maßfeliers hier völlig zutref­
fender Ansicht keine Aussiehe, von einem Gericht mit einem solchen Vorbringen 

gehört zu werden. Der § 1339 BGB hat daher nach Maßie/ler »nur dann einen 
vernünftigen Sinn, wenn man Jen Beginn der Frist auf den Zeiepunkt verlegt, in dem 
der Irrtum von der RechtSprechung überhaupt erst infolge des grundlegenden W3n­

dels der sittlichen und kulturellen Anschauungen anerkannt wird.« MaßfeIlers 

Schlußfolgerung: Der Friscbeginn kann erst im Frühjahr 1933 liegen. Maßfeller 

6& KG, UncLl vom 8. F.:bruar 19)~, DJ '914, 39j. Die Klage \V'lr in emer [n".nz .1, .ine auf § '168 BGB 
g~stü,z,e Scheidungsklage erhoben worden; das Landgerich, Berlin halle sie abgeWIesen, Ers' in der 
Beru{ung,insunz ging der Kläger ~ur Anfechrungskl.gc aus § 'J}J 8GB ub.,.. (vgl. RGZ '41, g f.; das 
Uneil des K.mmergerich,s wurde mit der Revision .nbdoch,.:n, dazu weiter unten). 

69 Gru,sendorf. DJ '9)).8'9. 
70 Grus,endorf. D1 '9)4. 1)4· 

7' M.ßCdler, Jahrgang, 90Z. G erich',.s.sessor '9.8, Amtsgerichts"" in Bochum '9)1. Im ReichsjuSlizmi· 
niSlerium w.r Maßfdler maßgeblich beteiligt 'n den gCle!zgeberisenen Maßn.hmen un'CI' dem Such· 
won • YerhiHung erbkranken Nachwuchse, •. M"ardler war n.ch '949 im Bundcsministerium der 
Jus,iz ,ölig und bcarbci""e familienrechdich. Prob1m, •. 

7' rvt.ßfcllcr. DJ '93~, 396, 
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wußte diesem ,",vernünftigen. Sinn des § 1339 ßGB auch die richtige dogmatische 

Begründung zu geben. Das Klmolergericht habe bei seiner fehlerhaften RechtSan­

wendung außer Acht gelassen. daß § 1339 Abs. 3 BGB den § 203 BGB für anwend­
bar erklärt - letztere Vorschrift hemmt den FrisubJauf. solange der Berechtigte 

durch höhere Gewalt an der RechtsverfoJgung gehindert ist. Einen fall höherer 
Gewalt sah MaßfeIler wirklich und wahrhaftig am Werke: 

.Für den mir der Bedeutung der Rasseniragen vertraUleIl Einzelnen war es ja in der Tal auch 
eine An hahere Gewalt. d~(! die ihm gewordene Erkenntnis noch nicht ins Bewußtsein des 
Volkes gedrungen war. Nach dem Erwachen des Volk5bewuß!scins w~r für ihn iiberh~upt erst 
die Möglichkeit der Rechtsverlolgung gegeben. Die Khge halle ~Iso nichl aus den vom Kam­
mergericht angefühnen Gründen abgewiesen werden dürfen .• 7l 

Weitere Kl;irung der AnfechtungJ'Uorausscl2ungen in der Rechtsprechung 

Durch die Hinweise MaßfeIlers war ein wesentlicher Fingerzeig gegeben, wie man 

das Hindernis der kurzen Anfechtungsfris! des § 1339 BGB umgehen konnte. Zu 

klären blieb. wie die übrigen Voraussetzungen der Eheanfechtung aus dem BGB 

he.rvorinrerpretiert werden konnten. Es war dem Oberlandesgericht Karlsruhc be­

schieden. die Diskussion voranzubringen. Durch Uneil vom 2 . März 193474 ließ es 

entgegen der Vorinstanz die Anfechtung einer Rassenmischehe zu . Der dem Urteil 

zugrundeliegende Sachverhalt trägt alle Merkmale eines Rechtsmißbrauchs7! - allw 
offenkundig machte sich der Kläger die zur Staatsmaxime gewordene J udenfeind­

lichkeit zunutze, um seine jüdische G:min loszuwerden, die er vor 1933 nicht los­

geworden war. Ocr Kläger war ein 1885 geborener Mediziner und ehemaliger Pfar­

rer, der im August (930 seine J S Jahre jüngere jüdische Frau gegen den erheblichen 

Widerstand seiner Verwandtschaft geheiratet hatte. Schon im Frühjahr t931 hatte er 

eine Scheidungs- und Anfechtungsklage erhoben. letztere stüTzre er darauf. daß er 

sich über persönliche Eigenschaften seiner Frau, nämlich eine starke hysterische 

Veranlagung geirrt habe. Diese Klagen waren rechtSkräftig abgewiesen worden. Im 
August '9>3 erhob der Ehemann erneut Anfechtungsklage. Von hysterischer Ver­
anlagung war jetzt keine Rede mehr. Der Kläger stützte sich auf die neuen Anschau­

ungen über die Juden. Zwar, so trug er vor, hab er gewußt, daß er eine Jüdin heirate. 

Er habe sich dennoch über eine persönliche Eigenschaft seiner Frau geirrt, da er die 

Bedeutung des Rassenumerschiedes nicht gekannt habe. Erst die os. Revolution habe 

diesen Unterschied zur allgemeinen Anerkennung gebracht und auch er habe erst 

jetzt die Zusammennänge begriffen. 
Das Oberlandesgericht Karlsruhe ergriff Partei für den Kläger und spielte das rechLS­

mißbräuchliche Spiel bis zum Ende mit. Sein Urteil spiegelt eine umfassende Aus­

einandersetzung mit den im Schrifttum vorgetragenen Standpunkten zur Anfech-

71 A. ,. Q. 
7; OlG K,rlsruhe. Uneil vom L. Morz '914. HRR '9.14, Nr. 4S9. JW '9.14. ')71. Der hier wiedergege­

bene S~ehvcrh"lt ist cr~:U,,,.1 unter Verwertung der hier,u ergangenen Revisionsentscheidung des 
Reich,~<richLS vom 11. Juli :934. RGZ 141. I. U .... kl"g.bwciscnde cminsranzliche Urteil des LG 
H('id~lberg ist, soweir mJr bek:tnm, nicht \fcro(f.enrJi('hl Ht'rbcr1 SdmL'idi:'r, Anfechtung der Ehe wegen 
lrnums ubu d,. Bedeulung der R:L<Sf. JW '914.868 gibt als D~lum des Urt,'il, cl,·, LG Hcidelberg den 
'\. November '9JJ an. t..tl .ber k.ine Funds •• II. mil. 

7! Sclb>t .in '0 (ür die S,d,,' d .. na';oo,lsoz,,Jis.;,ch,n Rccht.<erneucrung streitender RecblSgtlchrtcr wie 
Prof~5Sor Heinrich Stoll spricht untrr lu,driicklio:hcm Hinweis au f d .. Uneil von d., .Ausnützung 
dieses Anfeclllungsgrundcs •• ·um cine ~u, ."dercn Grunden "slreb.", .ber nicht crre'chb"c Ehe3uf­
losung herbeizuführen ... (S.oll, DJZ '9H. Sp. \6,. S!S?). Vgl. auch den S.chvcrhalt des unle' No,. 6H 
mi.gClcilrcn Uneil, des KG "om 8. Febru>r '9H 

J6r 
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(ung der Rassenmischehe wider. Ausdrücklich hebt das Gericht hervor, es trere den 

Auffassungen Wöhrmanns und des Landgerichts Köln beiJ6 Den abweichenden 

Standpunkt des Kammergerichts in seinem Beschluß vom 1. November 19J> Iconee 
es ebenso ab wie die Meinungen der Landgerichrsräte Jung und Schumacher. Die 

vom Oberlandesgericht Karlsruhe für richtig gehaltenen Auffassungen entwachsen 

zwanglos den rassegesetzlichen Rechtslehren der Nationalsozialisten . Das Jude-sein 

wurde zur persönlichen Eigensch~fr i. S. d. § t >33 BGB erklärt. Begrundung : Die 

Rassenzugehörigkeit bilder als »die blutmäßige und volksmäßige Herkunft eines 

Menschen die Grundlage seiner Persönlichkeit- •• daher- sei sie auch pcrs6nliche 

Eigenschaft im Sinne dieser Vorschrift. Die nationale Revolution habe dem Kläger 

eine vertiefee Erkenntnis des Rasseproblems vermirtelt. Wie sieht diese Erkenntnis 

nach Meinung des Oberlandesgerichts Karlsruhe aus? 

~Man hlt heute erkinnt. daß die jüdische Rasse hinsichtlich des Blutes, des Charakters, der 
Persönlichkeit und der LCDcnsluf(assung elw.s ganz anderes ist :US die arische Rasse und daß. 
eine Verbindung und P~arung mit einem Angehörigen Jieser Rasse für den Angehörigen der 
arischen Rasse nicht nur nicht wünschenswert ist, sondern verderblich und unnatürlich und 
widernatürlich. weil sie den Arier als einzelnen. namentlich aber auch in seiner Eigensch1ft als 
Volksgenosse in die Gefahr bringt. seiner Rasse und seinem Volkstum fremd :tu werden und 
darüber hinaus artfremde Kinder zu erzeugen. "" 

Da der Kläger seine Gattin gegen entschiedenen Widerstand einiger Verwandten 

beider Ganen geheiratet ba He. bot die beklagte Ehefrau Beweis an dafür, daß der 

KJäger sie selbst dann geheintet hälte. wenn er schon bei der Eheschließung die volle 

Bedeutung des Rassenunterschieds gekannt habe. Das Oberlandesgericht Karlsruhe 

griff dies nicht auf: 

-Der Gegensatz der Rassen, so wie er heute erbnnt ist . isc ein so tiefgehender. daß er kaum 
noch zu einer Ehe zwischen Ariern und Nichtariern rühren wird. Dieser Gegensatz würde den 
Kläger nicht nur vcnnbßl haben, in verständiger Würdigung des Wesens der Ehe von einem 
Eheschl.uß mit der Beklagren abzusehen. er würde ihn auch davon Jbgchalten haben, überhaupt 
mit der Beklagten in geschlechl1ichen Verkehr zu treten ... 7S 

Da das Oberlandesgericht Karlsruhe so erkennbar auf die Anfechrbarkeit dieser Ehe 

hinauswollte. umschiffre es auch leicht die Fristvorschrift des § [3 >9 BGB mit Maß­

fcllers schon geschildertem argumeo!arorisehen Kniff.l9 Schließlich räumte das 

Oberlandesgericht Karlsruhe auch noch den letzten Stein auf dem Weg zur erfolg­

reichen Anfechtung aus dem Weg: Da der Kläger bereits einmal mit seiner Anfech­

tungsklage rechtskräftig abgewiesen worden war, mußte das Gericht sich wenigstens 

in einem Nebensatz zu § 616 ZP08
0 äußern. Die Karlsruher Richter machten es kurz 

und bündig: " Der § 616 ZPO steht der vorliegenden Klage nicht entgegen . Der 

Kläger macht jetzt neue Tatsachen und Auffassungen geltend. die er früher nicht 

geltend machen konnre.« Und so als habe noch nicht genug Gesetzesuminterprera­

tion im Geist der neucn Zeit stangcfunden. legte das Gericht die Grundlage seines 

Judizierens noch einmal ausdrücklich offen: "Die Entscheidung über die Frage, ob 

eine Ehe der hier streitigen An anfechtbar ist • .. . ergibt sich aus der grundsätzlichen 

Erfassung und Erkenntnis des Rasseproblems, wie sie die nationale Revolulion her-

76 OLG K,.lsruh~. !-IRR ' 93.1. Nr. 489. 
77 A.o.O. 
78 A. o. O . 
79 V);I. b.i Note 7) . 

80 § 6,6 ZPO butcte d,m.ls : .Oer KI'gcr. der mit der Scheidungskbge oder der Aufhebung,kloge abge­
wiesen ist, kann das Recht . die Schcidunb oder die Aufhebung der Ehe zu verbngen. nich, mehr .uf 
Tnsa"hcrl gr ünd,''' ' Jie er in dem fr üheren Rechtss\r.;t gelt end gen ... ,h. hat oder die er in dem früheren 
Redlt.ssrreit oder durch Verbindung der Klagen geltend m,chcn konnte. Da' gleiche gilt im P,Il. d"r 
Abweisung der Scheidungskbgc oder der Aulhcbungskl.ge fü r den Beklagten in An'ehun~ der T,t s.­
ehen, auf die er eine Wie-dcrkloßc 2u g.-ünJ~n im Sunde WH .• 
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ausgestellt hat .. . im Rahmen der Anfechrungsbestimmungen des BG B. «s, In dieser 
Reihenfolge. 

FOrtSel'lung der Bemühungen um die Anfechtbilrkeit der Rassenmischehe im 
Schrifttum 

Dies war der Stand der Dinge im März 1934. Die Linie der Wöhrmann-Maßfellcr 

war vielleicht noch nicht die herrschende Meinung aber doch auf dem Wege dazu. 

Alles kam jent auf die Stellungn~hme des Reichsgerichts an. Diese konnte nicht 

mehr lange auf sich warten lassen - sowohl das Urteil des Kammergerichrs vom 

8. Februar 1934 8' als auch das Urteil des Oberlandesgerichts Karisruhe8J waren mir 

Revisionen angefochten worden. 

Während die Fachwelt auf das WOr! aus Leipzig wartete, widmeten Juristen sich im 

Schrifctum weiter der Frage, wie die §§ 1333 H. BGB im Sinne einer Anfechtung der 

Rassenmischehe auszulegen wären. Ocr Rechrsanwalt Herben Schneider au s Karls­

ruhe unterruhm es, die Voraussetz.ungen des von Wöhnnann erstmals entwickelten 

Bedeutungsirrtums zu präzisieren. Nach Schneider konnte ein Irrtum über die Bc­

dculUng des Rasseunterschiedes nur dann angenommen werden, wenn der irrende 

arische Gatte "die volle Bedeutung.!' des Rassenunterschiedes erkanm hatte. Um 

diese volle Kenntnis zu haben, mußte der anfechtende arische Gatte vieles wissen, 

nämlich 

.daß die Rasse nicht nur körperliche Merkmale zeitigt, sondern daß sie die Grundlage der 
Persönlichkeit überhaupt bildet. Er muß wissen, daß die Ras3en n:ilürliche Einheilen sind, die 
~ufeinander ~bgestimmt sind. die einander crgiin?en (vgl. StJemmlcr, Rassenpf1ege im völki­
schen Slaat, S. 16). Er muß auch wissen, wenn er eine Jüdin heiratc!., a) daß der Jude zum Arier 
den .. gewaltigstcn Gegensatz o bildet (Ad . Hili<:<, Mein Klmpf. S. 319), b) daß die Mischehe mil 
e inem jüdischen Gauen deshalb ...or Entfremdung dem eigenen Volk gegenüber fühn (vgl. die 
Rede des Rcichsi nnenministcrs Dr. Frick über Bevo lkerungs-Rassenpolilik v. 28, Juni 193) ... ) 

c) daß d ie Kinder aus solchen Ehen erbminderwenig sind und deshalb solche Ehen Zu gc.istiger 
und seelischer Emanung der Nachkommenschah führen . Fehlte ihm bei Eingehung der Ehe 
d ie Kenntnis e iner dieser Tatsachen, so war er im Irnum befangen .• !l 

Unwahrscheinlich, daß angesichts so hoher Anforderungen 3n die lrrtumsvoraussct­

zungen irgendein anfeehtungswilliger arischer Ehegatte vor 1933 seinen Irrtum er­

kannt, geschweige denn auch nur dumpf geahm haben könnte. Doch Schneider ging 

noch weifer. Er loste auch alle Beweisprobleme. Wenn ein arischer Gatte in der 

Konsequenz seiner Erken.ntnis die Ehe gerichtlich anfocht, so hane er nach seiner 
Auffassung schon dadurch seinen Irrrum beweiskräft ig dargetan . Denn, so Schnei ­

der, »daß ein Deutscher bei Kenntnis des Wesens und der Bedeutung der Rasse eine 

Mischehe mit einer Fremdrassigen eingeht, ist eine so unmögliche Annahme, daß 

schon aus diesem Grunde das Gerichr zunächst davon ausgehen kann , daß der An­
fechtung sberechtigte bei Eingehung der Ehe im Irrtum gewesen ist.« i6 Schneider 

S, OLG K.,rlsruh~. 1. >. O . 
8, v SI. hier oben bei No,e 68. 
S) Vgl. hier oben bei Nöl" 74. 
8" H<rhcn Schneider. Anfc.ohtung der Eht weg,.n Irrtums "ber di,. Bedeutung der Rasse, JW '914. &6S 

(869), H er<orhcbung i. O . 
81 A. 1 , 0 .• &6~. 
86 A. J . 0 ., 869. Schneider belegt di e, mi, Ziu, t n aus der Li,crolU r und verwei St ,uf den Reichsgericht s­

rii te- Komm,·n..,r zu § 1))3 Anm. 6 und .,uf eine Entscheidung des Reiehsgcrichu i"Warneyer. R.cht­
,prechung '92Ö Nr. 88 S. '.0; dort h.be d" Reichsgericht . ausgclührt. daß d .. Gerich. nicht gehinden 
ist, den Erfahrungen de.s Lebens entsprechend d.won "uszugehen, daß z. B. der Mann die Ehe n icht 
gt'schlossen h~lCe, wenn ihm b~hnnt geweson wäre, daß di • .! • . Fl"3u mit mehreren Monnern gcschlcch.­
lichen Umg>.ng geh.,b. h,be und von die<Cm St:>ndpunk. ~u, die Frau mit dem Gegcnb~,,".i , zu bell­
SIC=-fi, (( 
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trieb die Dinge konsequent auf die Spitze. Er schlug eine Beweislasrumkehr vor. 

Nach seiner Auffassung sollte bei derart unmöglichen Annahmen der/die beklagte 

Frcmdrassige den Gegenbeweis führen. 8
) 

Schneider vcrfeinerte auch die Anwendung des § [339 BGB, indem er ihn für derzeit 

unanwcndbar erklärte. Für ihn war die Anfechtungsfrist allgemein auch Anfang [934 

nicht verstrichen. Von einer Sechsmonatsfrist, rechnend von der Kennmiserlangung 

über die den Irrtum begründenden Tatsachen. wollte er nichts wissen. Schneider 

sprach von einer »angemessenen Zeit-. Schließlich konnten die crsr jetU eintreten­

den Änderungen der Rechrsprechung nicht dem Anfechtungsberecluigten Arier zur 

Last fallen .... Es wäre widersinnig. von einem Erlöschen des Anfechtungsrechts zu 

sprechen. solange noch keine Rechtsprechung vorliegt. die diesen Anfechwngsgrund 

anerkennt ... Es würde in hohem Grade unbillig erscheinen. den Verlust des An­

fechtungsrechts durch Ablauf der Frist eintreten zu Jassen. obwohl der Anfechtungs­

berechtigte infolge irrtümlicher Rechtsprechung gehindert war, sein Anfechtungs­

recht zu verwirklichen (vgl. dazu Motive z. BGB. IV. 94) .• sS Zu Endc gedacht muß 

das wohl heißen: bevor nicht das Reichsgericht die Anfechtbarkeit der Rassenmisch­

ehe höchstselbst anerkannt hat, kann von einem Lauf der Anfechtungsfrist über­

haupt keine Rede sein. P9 

Die Inrervention der St(l.als!ührung: Roland Freisler lind die Bindung de.' Richters 
an das Gesetz 

Was sagte man eigentlich höheren Ortes über den Eifer der Rechtsdenker und Rich­

ter, zu einer Anfechtung der Rassenmischehe auf der Grundlage des geltenden 

Rechts zu kommen? Immerhin ist anzunehmen, daß die Führung die Willigkeit der 

J urisren gerne sah. Andererseits konnee nicht übersehen werden, daß die Meinungen 

der AnfeclHungsfreunde den Mangel hatten, mit dem Wortlaut des geltenden Rechts 

und der überkommenen Rechtsprechung nicht im Einklang zu stehen, anders aus­

gedrückt: der Richter, der sich die Meinungen der Wöhrmann und Schneider zu 

eigen machen wollte. durfte es mit sclner Bindung an das Gesetz nicht ganz so streng 

nehmen. Solche Richter aber konnten Gefahr ins Haus bringen. Aus der Sicht der 

Staats{ührung mußte sich hier ein S[Örpocentia! auftun; Richter. die. auf eigene Faust 

natiol1;2le Erhebung spielend. in Redlichkeit, jedoch auf unkontrolliene Weise die 

Rechtsordnung umformten, mußtcn der Führung unwillkommen sein. Die Führung 

sah dies auch so; kein geringerer als der zum Staatssekrerär im preußischen Jusriz­

ministerium avanciene Roland Frcisler erinnerte die Richter nachdrücklich an die 

immer noch bestehende Bindung des Richters an das geltende Gesetz. 

In einem mahnenden Artikel in der .Deutschen JU.5tiz. vom 23. November 1933 

sprach Roland Freisler ernstc \X'orce. In aBer Deutlichkeit stellt er fest, »daß der 

Richter nichr etwa dazu da ist, die geltenden Gcborc des Staates zu ändern.a90 Nie­

mand anders als der Führer setzt im NS-Staat das Rccht. 9' Der Richter hat es hin­

zunehmen, wenn der Führer aus irgendeinem Grunde vorgefundenes Recht beste-

S7 A .... O. 
88 A. a. O. 
89 Sch neider a.,. 0.: .,Bis heUle bnn d.,h .. die Anfechtungsfr,,, n;,hl .15 vcrslr;ch.n bel ... ch«1 \Ve,­

den.v 
90 Roland F"·'skr, Recht, Ridue, und Gcset~, DJ (93).694 (695). 
9' A.~. 0_. 694. 
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hen ließ.91 Würde der Richter solches Recht bewußt nicht anwenden, weil er es für 

mir dem Geist des NS-Sraates nicht vereinbar halte, so wäre dies »eine Handlung. die 

in einem nationalsozialistischen Staate niemals heimatberechtigt sein kann.- Der 

einzelne Richter hat nach Freisler von einer individuellen Priifung der Vereinbarkcit 

des unverandert geltenden Rechts mit ns. Auffassung auch deswegen abzusehen, 

weil sonst vielleicht eine .. vom Kirchturmshorizont eines Kleinstädtchens .. be­

stimmte Anschauung Fragen entscheide. die allein der auf höherer Warte stehende 
Führer lösen könne._ Und da die Meinung rausender Einzelpersoncn zu den einzel­

nen Fragen völkischer Notwendigkeit nicht gleich sein kann. würde an die Stelle 

einheitlicher Führung des Chaos, die Anarchie treten."?) Gerade letzteres abzuweh­

ren, ist Freislers besonderes Anliegen; an anderer Srelle seines Artikels warnt er vor 

einer .Sprengung des Staates« durch Richter, die über die werüehcne Funktion« 

hi nausgrei fen. 9' 

Freislers Mahnungen blieben nicht ungehört. Der Tübinger Professor Heinrich Stoll 

griff sie auf und führte sie in die Debatte um die Anfechtung der Mischehen ein.9 \ 

Zwar muß nach Sroll .der Umbruch in der Geisteshaltung des deutschen Volkes ... 

im Recht und in der Rechtsanwendung seinen Ausdruck finden. Daher muß der 

Richter die nationalsozialistische Rechtsanschauung sciner Rechtsprechung zugrun­
dclcgen, auch soweit es sich um übernommene alte Gesetze handelt. Dennoch kann 

es nie Aufgabe des Richters sein, dem deutlich ausgesprochenen Sinn eines Geserzes 

entgegen zu entscheiden, lauch dann nicht, wenn er das geschriebene Gesetz als 

unvereinbar mit nationalsozialistischer Auffassung hält, (Freisler}.«96 Stoll zog auch 

die Konsequenz aus der Stellungnahme Freislers für die Frage des richterlichen 

Verhaltens im Fall der Lösung der Rassenmischehe. Er stellte sich auf die Seite derer, 

die die §§ 13) 3 ff. BG B nicht für eine geeignete Grundlage der Anfechtung hielten. 
[nsges~mt riet er zur Vorsicht. Die Führung habe durch die »Ariergesetzgebung« 

erkennen lassen, daß »der heutige Stalt die Mischehe mißbilligen wird und mit einer 
zukünftigen gesetzgeberischen Regelung dcs Familienrechts unter rassischen Ge­

sichtspunkten zu rechnen ist. Ihr darf der Richter nicht vorgreifen.«91 

Das Reichsgericht und die §§ fJJJ ff. BGB 

Dies war der Stand der Debatte, als das Reichsgericht im J ulj 1934 durch höchstrich­

terlichen Spruch Möglichkeiten und Grenzen der §§ [333 H. 8GB im Lichte der 
neuen Anschauungen über die Rasse klärte. Das Reichsgericht verkündete am 

11. Juli [934 die Uneile in den Revisionsverfahren gegen die Entscheidungen des 

9' A. a. 0.) 695' 
9\ A. a. 0 .. Freisltrs Kernsa.z: .• Deshalb kann cs nie Aufgabe des Richters scin. dem Gese,u entgegen zu 

c:mscheiden, .luch Jann nicht, wenn er d-:lS geschrittbt"n~ GCSt'll: als unverembar mit nltional.so2ialisti­
scher Auff",<sung h.h .• 

94 A .•. 0.,696. 
95 Heinrich Stoll. Die Auflosung einer Mischehe. DJZ vOm J. M~, J9H, Sp. 56 .. 5,0)) mach. s<:inen 

Ausgangspunk, schon in der Einleitung 'Olnes Btirr.gs deu,lich: "Ocr Nationalsozi.li'mus mißbillige 
d,e Ehe zwischen Deul$chen und Juden. DJrubcr ist kein Wort mehr zu verlieren. (ßdege z. B. bei 
Wohrmann. JW J9\3. 1041) •. 

96 S,oll. DJZ '9H. Sp. 561 (s67)· Eine wei.ere Bezugn.hmc .ur Freisler5 Auff.l.."ung linde, sich a. a. 0 .• 
Sp. )69. An ,odern Stelle form,di." $[011: "E, 'leht lußer Zweifel, dill dcr dUr<,h die nation.lsoziali· 
.. i,che Revolu,ion zur Gd'ung gebrachte Ralscgednnkc 1Uch im P,;valrecht. insbesondere im Eberecht 
sich au,wirken muß. Die RechlSgesinnung des Rich",rs ko.nn und darf nicht .nders als o"ion.lsoziali­
,tisch sein.< (a. a. 0 .• Sp. 568) 

97 A. 4. 0 .• Sp. r69. 
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J66 Kammergerichts vom S. Februar 193498 und des Oberlandesgerichts Karlsruhe vom 
2. März 19 H .'9 Das Urteil des Oberlandesgerichts Karlsruhe wurde aufgehoben und 
das klageabweisende Urteil erSTer Instanz. wieder hergestellt. Das andere Verfahren 
verwies das Reichsgericht zur erneuten Verhandlung ;in das Kammergericht zu­

rück. 
Man sollte sich durch die Aufhebung der Vorinsranzen nicht verwirren lassen - die 
Reichsgerichtsuneile voon 12. Juli 1934 sind kein Rückzug des höchsten Gerichts auf 
altüberlieferte Rechtsanwendungsmaximen. Sie sind auch keine Absage an juden­
feindliches Denken im Recht. Im Gegenteil: das Reichsgericht verkündete U rreile, 
die in ihrem rechtlichen Gehalt den rassegesetzlichen Rechrslehren Rechnung tru­
gen, den judenfeindlichen Auslegungen der §§ 1333 H. BGB im Schrifttum weithin 
höchstrichterliche Anerkennung verschafften und in methodischer Hinsicht ein 

richterliches Selbstverständnis offenbarten, das dem entspricht, was Heinrich Stoll 
im Anschluß an Roland Frcisler als das Idealbild des nationalsozialistischen Richters 
propagiere h3tte. 
Um den rechtlichen Aspekt vorwegzunehmen: Das Reichsgericht hielt die Anfech­
[Ung der Rassenmischehe mit gewissen Einschränkungen grundsaulieh für möglich. 

Zwei Voraussetzungen wurden uneingeschränkt anerkannt. Das Gericht erklärte die 
Zugehörigkeit zur jüdischen Rasse zur persönlichen Eigenschaft i. S. d. §§ '}3 3 
BGB - mit der in ihrcr Schlichtheit bemerkenswerten Begründung, dies entspreche 

der »natürlichen Lcbcnsauffassung<<. 'oo Die Probleme der Anfechtungsfrist des 
§ 1}39 BGB wurden im Sinne der Auffassungen MaßfeIlers durch eine Anwendung 

der §§ 1393. lO 3 BGB gelöst. '01 Die einschlägigen Bemerkungen des Reichsgerichts 
zur Anfechtungsfrist finden sich in dem Revisionsurreil zur Entscheidung des Kam­

mergerichts vom 8. Februar 1933 . '0' Dem Kammergericht wurde entgegengehalten, 
es habe zu Unrecht den Ablauf der Anfechcungsfrist angenommen. Zwar habe der 
Kläger nach eigenem Vorbringen schon 1926 den Wesensunterschied zu seiner jüdi­
schen Gattin erkannt . Wegen der damals herrschenden Rechtsprechung, die einer 
solchen Erkenntnis keine reeheliche Konsequenz im Sinne einer Anfechtung beige­

legr habe, habe der Kläger keinerlei Chance gehabt. vor der Machtergreifung einen 
erfolgreichen Anfechtungsprozeß zu führen.'O} Dies sei aber dem in § 203 BGB 
erwähnten und den Fristenhuf hemmenden Fall der höheren Gewalt gleichzuachten 
mit der folge, daß der Lauf bis zu einem näher zu bestimmenden Zeitpunkt nach der 
Machtergreifung gehemmt gewesen sei. Diesen Zeitpunkt fixierte das Gericht auf 

den 15. April 1933. da mit Sicherheit angenommen werden könne, daß an diesem 
Tage die den Rassenumerschied erstmals anerkennenden Beslimmungen des Berufs­
beamtengcseezes vom 7. April '93> allgemein bekannt geworden seien.'O~ Dem 
Kammergericht wurde aufgegeben, dies bei seiner Entscheidung zu bedenken. zu­
gleich auch zu beachtco, was das Reichsgericht zum Bedeulungsirrrum ausführen 
würde. 
Das Reichsgericht erkannte den Bedeurungsirrtum an. Es taT dies freilich in einer 

Weise, die den Betrachter zunaehst verwirrt. Das Gericht stelle an den Anfang seiner 

98 RGZ 14\. 8. 
99 RGZ I~\. I. 

100 RGZ 14S. I (1). 
101 RGZ '4 S. 8 (.o). Maß{cllcr ,elb« hat diese Eno:wicklung der RcchlSprcchung in eioer UrteilSlomerkung 

hierLu in DJ '9H. 10)1 bclriedigt ZUr Kenntnis genommen. 
101 Vgl. hier obtn bei Note 68. 
'O} \)05 ItG • . ~ . 0. : .E.< ist d'T Revision zu~ugeben. daß cine solche Anfcehlung,klagc vor dem Durch­

bruch der nllioo.J,ozi.li"i,chfn ße"'.gung keine Aussiehl .ml Erfolg gehabI hahen würde. .. M.ßlclll". 
3. 3. 0 .• hitreu : . Daß di« riehlig isr. klJln eigendich nieh, hezwcilcll werden .• 

104 RGZ 141. S (11). 
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ErörtenlOg den Satz: ~Vom Standpunkt des geltenden Rechts aus ist die Anfecht­
barkeit von Mischehen in Fällen der vorliegenden Art regelmäßig zu verneinen.« 10\ 

Man würde erwarten , daß das Gericht damit sagen will, der vom Kläger geltend 

gemachte Irrtum über die Bedeutung der Rassenzugehörigkeit sei im geltenden 
Rechr nicht vorgesehen. Doch 50 meint das Reichsgeric1u die Sache nicht. Es beginm 
ein Raisonnement darüber, daß ein Bf"deutungsirrtum in engen Grenzen in Betracht 
kommen könne, nämlich dann, wenn der "arische Teil umer dem Einnuß kirchlicher 
Lehren von dem Rassenunterschied überhaupt nichts wußte, sondern angenommen 

hat, der andere Teil gehöre lediglich einer anderen Religion an und der Unterschied 
werde durch einen Übertritt des anderen zum Christentum beseitigt.~ lo6Femer hielt 

das Reichsgericht einen Irrtum theoretisch dann für denkbar, wenn der .adsche Teil 
zwar etwas vom Bestehen eines Rassenunterschiedes gehört, dessen Wesen aber 

infolge primitiven Denkens nur ganz ungenau edaßt hat" . '07 

Nur: diese Varianten des Bedeutungsirrtums erklärt das Reichsgericht sofort für 
ganz unwahrscheinlich. ,oR Begründung: " Es genügt hervorzuheben, daß das nario­

nalsozialistische Programm vom 24 - Februar 1920 (unter 4 und s) bereies die Ver­
schiedenheit der deutschen und der jüdischen Rasse mit allem Nachdruck betone 

und es ist ein von Anfang an hervorgetretener Wesenszug der nationalsozialistischen 
Bewegung, daß sie den Rassenbegriff und die Vorstellung von einem Gegensat7. der 

RaHen ins Volk getragen hat (vgl. Alfred Rosenberg, Wesenszüge des Nationalso­
zialismus [932 S. /2). Unter diesen Umsränden werden FäHe eines Irrrums nach der 
gedachten Richtung mindestens seit der Veröffentlichung des nationalsozialistischen 

Programms in den mit dem Programm bekannt gewordenen Bevölkerungskrciscn 
nur seleen anzunehmen sein.«'''9 

Das kann aber nur heißen: der Erfolg der Anfechtung hängt davon ab, ob der Kläger 
beweisen kann, er sei infolge religiöser Verblendung oder Wcltfremdhcit über das 
Wesen des Rassenunterschiedes im Irrtum gewesen . So sieht es auch das Reichsge­
richt" O und tritt in eine Würdigung der vom Kläger vorgetragenen Tatsachen ein. 

Diese Wurdigung geht zum Nachteil des Klägers aus. Der Senat stellt sich auf den 
Standpunkt, der Kläger sei zu der Zeit, als er seine Gattin kennenlemte, unbestritten 

schon Pfarrer a. D . und Medizinstudcnc in höheren Semestern gewesen .• Bei solcher 
Vorbildung u muß er nach Ricluenneinung »den Rassenunterschied gekanm und 
muß die Grundbegriffe der Biologie kcnnengcJcrnt haben. Daß der Kampf gegen die 
jüdische Rasse im Staar zum Programm der nationalsozialistischen Partei gehört, war 

allgemein bekannt und wer wie der Kläger, eine jüdische Frau gegen den Willen 
seiner Angehörigen heiraten wollte, mußte besonders dazu gedrängt werden, sich 
über das Rasseproblem zu unterrichten. «' " 
Das Reichsgericht halte den Bcdeumngsirrtum also grundsätzlich anerkannt, ihn nur 
stark eingeschränkr mit der Folge, daß an den N:lchweis eines solchen Irrtums im 

Einzelfall hohe, kaum 1.U erfüllende Anforderungen zU stellen waren. Damit hat das 
Reichsgericht einerseits wesentliche Teile der im Schrifttum entwickelten juden­

feindlichen Auslegung der §§ I»} ff. BGB übernommen. Andererseits scheint das 

10\ RGZ qs. 1 (4). bic Enl<cheidung ist cl" Re,·j,;on,urlcil zum Erkenn!ni, cle; OLG K.rl,ruh< vom 
1. Mörz !~1l4 . 

[06 A . A. 0., 4. 
10i A . • . O . 
108 A.,. 0 .; .Für ei ne solche Unkennenis sprich! .,b., keinerlei Wahrscheinlichkeit.-
109 A. 0. 0 ·,5. 
"0 A . •. 0 .• I : " Kann (der Kl:;gcr) al<o keine bc";mmtcn T~!sachcn .nrühren und beweis"",, die Jen 

zuverlässigen Schluß .ur einen Jrrrum nach der groachlcn Richtung gesuttcn . so kann ,eine AnC.elnung 
nich! durchdringen .• 

'" A .•. 0.,8. 
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Gericht vor der vollen Übernahme dieser Auslegung zurückzuschrecken, wenn es 
den Bedeutungsirrtum auf einen sehr engen Anwendungsbereich einzuengen sucht. 
Demnach ist das Gericht judenfeindlich gestimmt, aber nicht bis zur letzten Konse­
quenz. Wo liegt der liefere Sinn dieser Ungereimtheit? 
Hier sind wieder die mahnenden Wone von Roland Freisler zur Bindung des Rich­
ters an das Gesetz in die Betrachtung einzuführen. I n Man würde die Uneile vom 

1.l.Juli 1934 nicht vollständig erfassen, würde man außer Ach( lassen, daß das 
Reichsgericht in ihnen auch versucht hat, höcbstrichtedich klarzulegen, wie es sich 
mit der Bindung des Richters an das unveränden gebliebene Recht unter der Herr­
schaft des Nationalsozi~lismllS verhielt. Es heißt da: ~Zu2,ugeben ist, daß die Ge­
richte bei der Anwendung des Gesetzes dem durch die Ariergesetzgebung staatlich 
anerkannten Rassenuncerschied Rechnung zu tragen haben. Daraus folgt indessen 
lediglich, daß die Rassezugehörigkeit ... als persönliche Eigenschaft im Sinne des 
§ J 33 3 BGB zu werten ist. « Das Reichsgericht fährt fort: »Jm übrigen kann die 
Anfechtbarkeit von Mischehen nur im Rahmen dieser Vorschrift zugelassen werden. 
Die Gerichte sind nicht befugt, den nationalsozialistischen Anschauungen über die­

jenigen Grenzen hinaus Geltung zu verschaffen, die die Gesetzgebung des Natio­
nalsm:ialistischcn Staates sich selbst g=ogen hat." 

Der Geselzgeber habe sich »eines Eingriffs in den Bestand bereiLS vorhandener 
Mischehen mit Vorbedacht enthalten«. Und: ~ Von einer Anfechtung solcher Misch­
ehen wegen Irrtums kann keine Rede sein, wenn der arische Teil die jüdische Ab­
slammung des anderen gekannt hat. Man würde also über die Absichten des Gesetz­

gebers hinausgehen, wenn man die Anfecht1Jng früher geschlossener Mischehen über 
die Grenzen des § 13>3 BGB hinaus zulassen wollte. J I) Damit steht im Einklang das 

Rundschreiben des Reichsministers des Innern vom '7.Januar 1934 (Pr. MB!. i. V. 
$. (59)' '\ das darauf aufmerksam macht, daß die gesetzlichen Schranken, die sich die 
Reichsregierung bei der Ariergesetzgebung gesteckt hat, genau 2,U beachten seien 

und daß es nicht angängig sei, den Grundsatz des § 3 BBWG"J auf Gebiete auszu­
dehnen, für die er nicht bestimmt sei. Das alles bestätigt die hier vertretene Auffas­
sung, daß die Gerichte bei der Entscheidung über die Anfechtung von Mischehen 
den Boden des § 1333 BGB nicht verlassen dürfen.« ,,& Das Reichsgericht abschlie-

J I~ Vgl. hier oben bei No'e 90. 
J ') Die;c S",,-C .us der Uruilsbegründung sind ganz offenkund,g von Fre"I." Wonen in,piri~fl. Freislet: 

"Wurde der Ricl" .. d.s tun wollen, W;l.S Sache d~s Führer, iSI, wollte er don, wo der nalionol,ozia\i· 
Slische StlOI aus irgendwdc.hen Grunden Gesetze de, {ruhcr'n ,Sta>lCS, be,,,hen ließ. prilfen. wieweil 
d,ese Gesetze mit den Forderungen de, N .lionalsozi,li,mus iib.reinSlimme.n und woll'e er, wenn er 
n.eh gewissenhlh<r r...ulung gl.ubt. leststeIlen zu mussen. d:tß diese Geselze mil dem Geist des n.tio· 
n,150li,li.<,isch~n StalleS niehl vereinbar sind, ,ie bewußt nichl anwenden, '0 w:irc das cine Handlung, 
di(· in einem nalionalsozialutisehen SU,tc niem,ls heirn~tberechligl sein bnn." Frds!er. Rechl, Richler 
und GesetZ, OJ '933, 594 (69$)' 

1'4 Man wird lange suchen müssen. bevor man in der Judikatur cle., Reichsg.richts wahrend der WeImarer 
Republik ei!len Beleg d~für findet. daß das Gericht SICh In .. incr Entscheidung "ul eine A ußerung einer 
Regierungs'lelle bezieh,. So ct..,,, hätLtn die Richter zu jener Zeit mil Enlrustung und un<er Hinweis 
aul ihre Un.bhangigkcil schroff zurückgewiesen. 

I I j § J des Gesct«'. zur Wicderher>lcllWlg de5 Beruf,be.mlenlum, I,utcle u. '.: .. Beamte, die nicll1 arischer 
Abs~mmung sind, .ind in den Ruhe5twd zu verselzen.-

116 RG, a .•. 0.,7. Auch hier wird Frei.kr par:tphrasim: "SO WIe es für dell RIChter keine Emschc.idung~n 
gegell den deurlich .. u.sge>prochenen Sinn eines Gcsetze, - einerlei, ob eine, \'om neuen SI:<'1 gegebenen 
oder eines von ihm ilbcrnommenen - geben kann. muß freilich der Rich,er. wenn er findeI, daß ein 
anzuwendendes Ge,e,z ihn bei seiner UneilsfindWlg zu Ergebnissen führt, die seinet Meinung n.ch mit 
den im Gesetz ou.,gesprochenen Grundgedanken. in,bewndcre auch mil n .. iona/sozialistischen grund· 
sllzlichcn Forderungen. im WIderspruch slehen. prillen, ob ihm niehl b.i der Findung de< Rech1C' 
Irmimer unt.erbuien sind. Aber luch hier muß sich der Rich,er vor Ver.t!geme.i"erung von Ged,nken. 
d" irgendwo In einml G .... z.e au'ge'prochen ,md. hinen. Es muß VIelmehr geprillt werden, ob der 
Sn:n nid" mit Überlegung e",en Ged,nken eben nur für ein be .. immles Lebemgebiet als Rechunorm 
.usgesprochen hOl. Wolile cl.r Richter einen solchen GedJnkcn aul cm wei,crcs Lebensgebiet lrotZ 
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ßend: »Nach wie vor gilt die Bindung des Richters an das Gesetz. Solange daher die 
Bestimmung des § '333 BGB nicbt geändert wird, und zwar mit rückwirkender 
Kraft, ist die Anfeclltbarkeir der Mischehe wegen Irrtums über die Rassenzugehö­

rigkeil eines Ehegatten über die oben angegebenen Grenzen hinaus nicht mög­
lieh .. . ,,117 

Hier also liegt die Lösung für die mangelnde Konsequenz des Reichsgerichts : Die 
Anfechtung war nicht deswegen zu versagen, weil es rechtlich beim besten Willen 

nicht begründbar gewesen wäre. sondern weil das Reichsgericht glaubte, mir der 
Anerkennung der Anfechtung in die Domäne der Sraatsführung einzudringen und 
damit ein Ergebnis durch Richterspruch herbeizuführen , das die SraatSführung 

durch Richrerspruch nicht herbeigdühn sehen wollte. Mit anderen Worten: Das 
Reichsgericht ist bemüht, den Vorstellungen Freislers vom Richter im NS-Staat 

gerechI zu werden. Was das Reichsgericht entwickelt hat, paßt in der Tat gut zu­
S2mmen mit Freislers Ideen ; Dje Grundanschauungen der ns . Rassenlehren sind vom 
Reichsgericht angenommen . Der Auffassung. Rassenmischehen seien uncrwünscht, 
ist Rechn ung gCI ragen . Die Rech rsauslegung entspricht diesem Vorverständnis. Jude 
zu sein, ist eine »persönliche Eigenschaft~ - gegen ~)]e bis 1933 herrschend gewese­
nen Meinungen . Die fristen berechnung ist so interpretiert, daß sie möglichsr spät 
greift. Und der Bedeutungsirrtum wird anerkannt. Er wird nur sehr inkonsequent 
anerkannt . Denn das Reichsgericht in in der Zwickmühle : Würde es klipp und klar 
sagen, das geltende Recht, an das der Richter gebunden ist, gibt den Bcdeurungsirr­
turn nicht her, also ist eine Anfechtung von Gesetzes wegen nicht möglich, so würde 

es Zweifel an seinem guten Willen zur Anwendung des geltenden Rechls im ns. Sinne 
wecken . Würde es den Bedeutungsirrtum mir dem Oberlandesgericht Karlsruhe voll 
anerkennen. würde es wiederum zu weic gehen, weil d.lmit ein Ergebnis herbeige­
führt wäre. das der Gesetzgeber selbst noch nicht herbeiführen wollte. Das Reichs­

gericht nimmt also den Weg durch die Mitte: Es erkennt den Bedeurungsirnum an. 
srcllr aber zugleich sehr hohe Anforderungen an seine Voraussetzungen. Das isr die 
theoretische Anerkennung der Anfechtbarkeit und praktisch doch keine. Man kann 
auch sagen : Wo die Richter Spielraum sehen , diskriminieren sie die Juden. don wo 
sie meinen, den Bereich der Staatsführung zu tangieren, setzen sie sich Schranken. 
Die Richter des KammergerichtS müssen erfahren, sie häuen ihren Spielraum in 
falscher Weise begrenzt, während das Oberlandesgericht Karlsruhe sich sagen lassen 
muß, es habe seinen Spielraum überschritten. ,,8 

bewußter Boschr.mkung de, Sl.~tes auf ein wdercs beschrimktes Gebiet ,nwenden, so wurd, er nich, 
md" Rocht fInden, sondern . ,uf den Abweg genten, seinem ReclHschaHen G~<c.ze gebtn zu wollto. Er 
würde sich außerhalb .ciner Funk.ionss.ellung im SIl.t und Volksleben befinden.- frei,b, " • . 0 .• 
691 f. 

1'7 RG," a. 0., P.ß das RG unb.schade< ,e,nff Hcrvorhobung der Biodung de, Richters,n d"" Gcwz 
die,e Gesetlesbinduog in der Fnge des ßedeulung.<imum, gdocken hat, lieg. auf der Hand. [0 die,em 
Zuammenh,ng i$l lWthers. Die unbegrenzte Auslegung, Tubins,n, 1968, I \S zUl u<timmen. der un.er 
Hiflwc;s luf d" Unei! vom u. Ju~ in RGZ 'H, \, dnvon sprich., daß die vom Reichsgericht .. berufene 
Gc~etzestreu(' nur ti nc Sl:hcintn~uC' war_ ", 

118 [)"in liegt nicht unbedingt eIn T.del. Fur Heinrich S.oll Nwa drückt sich lfI dcn untcrschiedlichen 
Auffassungen !ibn di. Weite des Spielr,ums ein rich,erlic.ltes Ringen um die richlige Grenuichung 
Lwischen GeselZt'sbindung und Miurbci •• m Neub~u des deutschen Rech" im Sinne des N.a<ion.lso· 
li.lismus 1US. 51011; .Bei dem Meinungsstrei, iJbcr die Auflösung e.lner Mi"heh. h.ben wir cin typi­
scl,es Beispiel vor uns, wie schwierig die Grenzziehung ist, wenn in einem F.II die beiden ßegens"2.li­
ehen An/ordnungen an den Richter sich beg~gnen . Ich mOch.e d.her lusdrlicklich hervorhrbcn, <lall 
d .... ,Ils. ob das Gericht mehr der einen oder d .. anderen Anforderung zu fo lgen such., nieh. auf d,e 
"l.ion.lso,i,li"i'eh. Goinnuog d,,< Richter und ihre Treue gcgeniiber dem Dri"en Reich geschlossen 
\Verden bnn. Es h.ndch ,ich in unserer Fc>ge um nich ... ndere. lls d.nJm. dall d", lUmmergerkh, ,ich 
ei nem deutlich aus~sprochencn Sinn des Geseo",. (§ , H) gegenüber glaubtl' und d,her .n die uber­
liefene Auslegung der Vorschrih gebunden fGhhe. w.\h,.,..nd d.s OLG K .. lsruhe der M~inung w.r, das 
Gesetz Ime Spielnum für richterlich. Rcchufonbildung . • (StoII. Die Auflosung einer Mischehe, DJZ 
'9H. Sp. 16. (168). 
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J7° Überwindung der Auffassungen des Reichsgerichts 

Mit diesen Auffassungen stieß das Reichsgericht im Schrifttum auf heftige Kririk der 

Anfechtungsbcfurworter. '19 Sehr zu Unrecht. Andere Richter erkannren viel besser, 

welche Möglichkeilen die Auffassungen des Reichsgerichts eröffneten. Dort, wo 

Richter annehmen durften, eine Lösung einer Rassenmischehe musse auch im Sinne 

der Führung liegen, gaben sie die noch vom Reichsgerichr aufgestellten großen An­

forderungen an den Nachweis des Bedeutungsirrtums sofon auf - mil anderen 

Worten: bei einer Erweiterung des richterlichen Spielraums ändereen sich auch die 

juristischen Argumentationen und Rechrsmeinungen, verschwanden auch die letzten 

Hemmungen, judenfeindliche Gesclzesauslegungen im Namen des deutschen Vol­

kes 2um Recht zu erheben . Dieser Schrill in der Entwicklung der Rechtsprechung zu 

den §§ J 333 H. BGB läßt sich anhand eines Urteils des Oberlandesgerichts Celle vom 

5. November 1934 "0 aufzeigen. 

Es ging hier um die Anfechtungsklage eines im Män. t933 in die SA eingem:renen 

Mannes gegen seine langjährige judische Ehefrau. Das Oberlandesgericht Cdle gab 

der Klage Statr. Es konnte dabei hinsichtlich der Einhaltung der Anfcchlungsfrislen 

und der meisten m~leriellcn AnspnJchsvoraussctzungen auf den Auffassungen des 

Reichsgerichts aufbauen. Über das Reichsgericht hinausgehen konnte das Oberlan­

desgericht Celle in der Frage des Bedeulungsirrtums: Hier hatte das Celler Gerichr 

einen viel größeren Spielraum als das Reichsgericht. Schließlich war die Ehe eines 

SA-Mannes mit einer Jüdin nicht bloß unerwünscht - sie war im NS-Staat schlicht 

untragbar. Die Richter des Oberlandesgerichrs Cellc kODnren sicher sein: niemand 

würde ihnen einen Eingriff in die Sphären der Staatsführung vorwerfen, wenn sie 
diese Ehe durch Richrerspruch auflösten. Ihre Argumentarion ist dementsprechend . 

Von einem nur uDter ganz besonderen Bedingungen anzunehmenden frrtum über 

die Bedeurung des Rassenunterschiedes will und brauch I das Oberlandesgericht 

Cdle nichls zu wissen - im Gegenteil verstehe sich der Bedeurungsirrtum des SA­

Mannes von selbst. er wird, juristisch gesprochen, velmutet. AllS den Gründen: 

.• Es darf ... nichl vergessen werden, daß die Lehren der Partei keineswegs überall als richtig 
anerkannl worden sind in den Jahren des Kampfes um die pölitiscne Mach, . Das kann nur von 
den allen Paneimilglicdern angenömmen werden, die, in ihrer Anschauung gefestigt, jeglicher 
Kritik gegenüber fest an die Richtigkeil ihrer Lehre glaubten. '" ... Der Kläger hal deshalb, 
sofern tr nich! infolge besonderer politischer oder wissen~cha(dicher Schulung eine frühere 
und bessere Erkenmnis gewonnen haben sollte. die Vermutllng für sich, daß er sich im Irrtum 
über die Rasseneigentumlichkei!en der Beklagten be{J.nd. als er die Ehe schlöß .• '" 

Damit ist keine Rede mehr davon, daß mit der Verkündung des Parreiprogra.mms 

der NSDAP die Encdeckung der Eigentümlichkeiten des Rassellnterschiedes nahe­

gelegen habe - im Gegenteil: nach Meinung der Celler Richter hat der klagende 

SA-Mann erst nach seinem Eintritt in die SA durch die don erhaltene »sachliche und 

eindringliche Aufklärung. ") die Zusammenhänge über den Rassenunterschied er­

fahren. 

"9 Vgl. die Krilik bei Walt<:r Mal7ke (Rechtsan,,·,I! 10 Derlin). Die Anfechtung der R.,"enmi,ch.h. 
nach gehendem Rech .. JW vorn ~o . Oktober '9)4, '59} (1594. '199); Fcrdinand Mo«mc, (R.echtun­
w.lt in München. Vo~ir7.Cnder cl« Aus"!,u,,., für F~milien· einschlielllich Eherecht der von dem 
Reich'ilJristtnlührcr HlnS Fronk begründeten Akademie für deutsches Rech!). R.tssenmischd,c und 
geltendes Recht. Zcitsch ,ift der Abdcmic für Deutsches Rech, '9 H. 86 (91); fraeb (L:mdgcric.htsrl' 
In HaMU), Die Anfccluborkw "isch-jüdi,chu Mischehe". DRiZ 19)4, ,67. 

)10 OLG Cellc. Url~il vorn s· Nowmbcr 1934. DJ '9}1. sn ~ JW '~Jl, '44\· 
,,, OLG CeUo. DJ (9)4. j74· 
11> A.,.O. 
u1 A. l. O. 
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Selbstverständlich kommt dem Kläger auch die Vermutung zu Hilfe. wenn es darum 

gehe, nachzuweisen. daß er seine jüdische Frau nie im Leben geheiratet häne, häue er 

nur schon bei der Eheschließung um den Rassenunterschied gewußr. Das Oberlan­

desgericht; 

. Es bnn n~ch dem Vorbringen des Klägers, seinem Verhalten der BekJ~g!en gegenüber in 
Verbindung mil der Tatsache, daß der Kläger in die SA eingetreten ist, als erwicsen angesehen 
werden, dlll dc,r Klager die Ehe nicht geschlossen hlben würde, wenn er die Eigenschafr der 
Beklagten als Trägenß jüdischen R:l.3seneigentümlichkeiten gekannt häm . . . er h~t, wie die 
Beklagtc selbst zugibt, na.ch sein~m Eintritt in die SA erns! gemacht mit der Befolgung der 
Befehl~, die dahin ~rgingen, ohne Rücksicht auf persönlichen Voneil nicht mehr in jüdischen 
Geschäften zu kaufen .. . Seine Auffassung von dem Wesen der Ehe stimmt mit der objektiven 
Würdigung, d. h. mit den regdmäßigen Anschauungen der Mehrheit der Volksgenossen über­
ein . Die Voraussetl'.Ungen des § I H3 BGB sind hiernach zu bejahen." '" 

Fast wäre allerdings der Kläger doch noch gescheiten - tnlg er doch vor, er habe 

schon »im laufe der Ehezeic gemerkt, daß sich die jeweils grund mäßig anders gear­

teten Eigenarten zweier Rassen gegenüberstehen.« Dies mußte Fragen der Fristver~ 

säumnis mfwerfen. Doch das Oberlandesgericht CcHe half auch hier. Es scellte fest. 

die Frist sei .gehemmt gewesen bis zu dem Zeitpunkt, in welchem eine deranige 

Anfechrungsklage überhaupt mit einiger Aussicht auf Erfolg erhoben werden 

konnte.«"! Dies ist die Maßfeller-Theorie der Fristenberechnung. die auch das 

Reichsgericht akzeptiere halte. 

Das Oberlandesgericht eelle lieferte zum guten Schluß sogar noch einen eigenstän­

digen Beitrag zur möglichst anfechtungsfreundlichen Auslegung des geltenden 

Rechts . Unbestritten hatte der Kläger auch noch nach der von ihm gemachten Ent­

deckung der Bedeutung des Rassenunterschiedes mit seiner Frau- wie man so sagt­

ehelich verkehrt. Dies hätte seinen Anfechtungsabsicluen insofern schädlich sein 

müssen. als darin eine Bestiüigung der Ehe gemäß § J 337 Abs. 2 BGB lag - jedenfalls 

nach alter, vor dem 30. Januar J 93) gängig gewesener Auffassung. Das Oberlandes­

gericht Celle wußte aber auch hier Hilfe. Es billigee dem klagenden Volksgenossen 

eine notscandsähnliche Situation zu. Das Gericht sah den Kläger in einer lage, die 

ihn nolens volens und sogar aus Rechtsgründen zur Fortsetzung des Geschlechts­

verkehrs zwang; 

-Eine Bestäugung der Ehe bnn . . . nicht angenommen werden. weil fLir den Kläger gar keine 
Möglichkeit bestand. die Ehe zu lösen. Er mußte die Ehe bis tum Jahre '933 fOrtSetzen, sollte 
er sich nicht der Gefahr aussetzen, daß die Beklagte auf Wiederherstellung der ehelichen Ge­
meinschaft - eine Scheidungsklage würde sie. wie ihr späteres Verhalten zeigt, wohl nicht 
erhoben haben - gegen ihn kbgte. Der Kläger haI glaubhaft geschilden. an welcher seelischen 
Zerrüttung er in den letzten Jahren gelinen h~be, weil er keinen Weg gesehen häue. diese Ehe 
zu lösen. Man wird deshalb objekliv in der fortführung des ehelichen Verkehrs eine Bestäti­
gung der Ehe nicht erblicken können, mag die Beklagte auch eine deranige Auffassung gehabt 
haben .... 6 

Die Anfechtung der Rassenmischehe in der weiteren Rechtspraxis 

Viele Urteile sind io der Folgzeit nicht mehr bekannt geworden. fmmerhin entfaltete 

die Fristvorschrift des § ')39 BGB schließlich dann doch ihre Wirkung. Zudem ist 

nicht ,u verkennen, daß die Fallgcsraltungen. die den bisher geschilderten Urteilen 

1 2 4 A . •. o. 
12! A. , . O. 
,,6 A. a. O. 

J7 1 
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372 zugrunde lagen, außergewöhnlich sind. Wer sich auf die Anfechtungsmöglichkeiten 
berief, tar dies in der Mehrheit der Fälle wohl aus der Überlegung heraus, daß hier 
die Möglichkeit einer legalen Trennung von einem Partner eröffnet war, den man auf 
andere Weise nicht los wurde (besonders sympathisch mußte der Anfechtende fin­
den, daß cr bei einern Obsiegen noch nicht einmal mit Unterhaltspflichten belastet 
war). 
In der Judibtur trat also eine gewisse Ruhe ein. Zu melden bleibt, daß auch das 
Kammergericht auf die allgemeine Linie einschwenkte."7 Das Oberlandesgericht 
Karlsruhe gab am J 7. August 1935 der Anfechtungsklage eines Mannes statt, der, aus 
Brasilien heimkehrend, erst in Deutschland über die BedeuLUng des Rassenunter­
schieds aufgeklärt worden sein wo]lte. ,,& Das Reichsgericht ließ am :u. August 1935 
die Anfechrung zu in einern Fall, in dem zweifelhaft war, ob die nicht ehelich ge­
borene beklagte Ehefrau das Kind eines Juden oder eines Ariers war - sozusagen eine 
Anfechtung auf Verdacht. "9 Mit einem Uneil vom gleichen Tage nahm das Reichs­
gericht dann ~ber wieder einen Fall des Verlustes des Anfechtungsrechts durch Be­
stätigung der Ehe an, wenn ein arischer Ehegatte im September 1933 erfahren haben 
woHte, daß sein Ehepartner jüdischer Abstammung sei, gleichwohl aber freiwillig 
den ehelichen Verkehr bis in den November 1933 hinein (ansetzte. ')0 Das landge­

rielH Wiesbaden stellte durch Urteil vom 27· März 193 j fest, eine deutsche Frau 
könne die Ehe mir einern ungarischen Juden wegen Irrtums über die Rasseneigen­
schaften nach deutschem Recht und vor einem deutschen Gericht anfechten, wenn 
sie nicht gewußt habe, daß ihr Gatte jüdischer AbStammung ist. Dabei stützte sich 
das Landgericht im wesentlichen auf die Vermutung, eine deutsche Frau heirate 
vielleicht einen Angehörigen des ungarischen Volkes, .das dem Deutschen, anders 
als die Angehörigen der semitischen Rasse, nicht volksfremd erscheint« - nie aber 
einen Juden. In dieser Vermutung ließ sich das Gericht auch nicht dadurch irrema­
chen, ,.daß die Klägerin nach der Behauptung des Beklagten in jüdischen Geschähen 
w kaufen pflegre und gesellschaftlichen Umgang mit Juden nicht ablehnte.a')' 
Schließlich sei noch auf ein Urteil des Hanseatischen Obcrlandesgericlus Hamburg 
vom 15. November 1934 verwiesen. Dieses dehnte die Anfechtungsmöglichkeiten 
insofem aus, als cs feststellte, das Anfechtungsrecht gehe nicht verloren, wenn der 
anfechtende Ehegatte aus Fahrlässigkeit nicht gewußt habe, daß seine Gartin mir der 
persönlichen Eigenschaft »jüdisch. behaftet war, als er sie heiratete. Daß es die Klage 
dennoch abwies, mag in den sehr spez.iellen Umständen des Einzelfalles begründet 
sein ,), und darin, daß der Kläger - ein Rechtsanwalt - mit einer Scheidungsklage 
gegen seine Gauin bereits abgewiesen worden war. IJ) 

1'7 KG vom S. M:li 19H.JW J9H • .\' >0_ DJ~ Gerichl n,\hm einen Jrrlum ~budic R'$s .. n7.ugchorigk~I,.1n. 
wenn der arische G~lle Jas Wesen des R'ssenunterschi~d« nicht gcbnnt h.be und sich nicht der 
korp t rlich en. geiSligen und ,inl,chen Merkm.1Je, die der jüdi,chm R2<<C eigentumhch ,~j.n, bnvuß, 
gtwt"sen sei 

u8 OLG K>rhruhc vom '7. August '9H. Badisch~ Rechr'precllllng '9Jj. 81. 
"9 RG vom 12. August '9H, RGZ '48, '9) = JW '931, JO?4 = DR,Z '931 Nr. 168. L~itSllZ in JW '9>1. 

309~: ,.von einer personlichen Eigtnsch~ft einer P~r<on hnn luch d,nn g .. prochcn w"den, Wenn ihr 
r,s,ischer Ursprung de .... rt dunkel ist. daß die Mögli chkci, jüdischer Abstammung besteht., 

tJO RG vom H. Augu,t '931, WarnR '931, 301. 
'J' LG Wiosb.den vom '7. März '931. JW 1931. )Jl7· 
'3' }-ün,OLG Homburg '·om 'j. November '9J4. Hanse"i« hc R""hu- und GCficbtszcilung '914. B 7~l 

= HRR '935, Nr. }jo. Die Entscheidung bietet auch .in Bild d.von. in welchem Umfang ITcnnungs­
wiJl ige Arier venuebt haben müssen, , ich di e ",'um Anschauungen über die Jude n "ul Biegen und 
Brecht n vOr Gerich, nUlzbar zU machen_ Zum Inllllt der Entscheidun g: •. Die Anfechtung eincr Misch· 
ehe muß dann erfolgl Qs bleiben. Wen 'l ~n"unchm.n iSI. da.ß der KJägtt im Augu" '91~ die Ehe mi, dcr 
Beklagten luch dann cingegang~n w~rc. w~nn er dam als gewußt hötte, daß der GroßVat.r s~iner Ver­
lob,en , 8" bei seiner Gcburt geuuü worden iSl und d,ß d,,", Dltum der T.ule ihrer - jüdischen­
Urgroßd"' rn nicht mehr feswdlb .. iSL In Ehconfcchtungsproze"cn muß die EnlScheidung inun" auf 
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Den Schlußpunkt umer das Bemühen, die arische Rasse mit juristischen Mitteln 

reinzuhalten, setzte aber das Landgericht Königsberg. Noch bevor das Gesetz zum 
Schutze des deutschen Blutes und der deuLSchen Ehre vom I S. September t935 
(RGBI. 1 S. 1146) die Eheschließung zwischen Ariern und Juden verbot und damit 
das Problem der Rassenmischehe jedenfalls für die Zukunft aus der Welt geschafft 
schien, hauen die Königsberger Richter vorbeugend schon die Eheschließung zwi­

schen Ariern und Juden ;(.u verhindern gewußt. Im Bezirk des Landgerichts Königs­
berg hauen .. rassenverschiedene« Verlobte das Aufgebot bestellen wollen. Der Stan­

desbeamte hme dies abgelehnt - wohl weil der Reichs- und preußische Innenmini­

ster in einem Erlaß vom 26 . Juli! 935 unter Hinweis auf die anstehende und wenig 
später im September 1935 in den Nürnberger Gesetzen Rechrswirklichkeit gewor­
dene Regelung der Mischehenfrage die Standesämter angewiesen hatte, deranige 

Aufgebote und Eheschließungen bis auf weiteres zurückzustellen. Das deswegen 
angerufene Amtsgericht wies den Standesbeamten an. das Aufgebot anzuordnen und 
die Eheschließung vor~unehmen. sofern keines der Ehehindernisse des BGB vorlag. 

AUf Beschwerde des Regierungspräsidenten korrigierte das Landesgericht Königs­
berg diese Entscheidung und verbot Aufgebot und Eheschließung. Dabei nahm es 
ausdrücklich auf den erwähnten Erlaß des Reichsinnenministers vom 26. Juli ! 935 
Bezug. Die Auffassung des Amtsgerichts - zitiert mit dem Satz aus der Begründung : 

»Neue Rechtsgrundsätze erlangten nicht schon durch ihre Aufstellung, sondern erst 
dadurch, daß sie zum Gesetz erhoben würden, allgemeine Rechtsverbindlichkeit~ -
wurde vom LAndgericht als ein .. im Zeitalter des Liberalismus zur Doktrin erhobe­

ner Satz« gebranncmarkt, der .in unauflöslichem Widerspruch zu nationalsozialisti­
scher Rechlsauffassung« stehe. Seine eigene Entscheidung stützte das Landgericht 
auf den Grundsatz. »die Reinerhahung der Rasse sei die erste Voraussetzung für den 
Sieg des neuen Staatsgedankens.« Das Gericht fährt fon: 

.Eine Eheschließung, die gegen diese Idee verstoßt, bnn von der Rechlsordnung des völki­
schen Sta21CS nicht gebilligt werden . Sie wird mangels einer gesetzlichen Regelung VOn den im 
BGB gegebenen Vorschriften überhaupt niehl erlaßt. Es bedarf d;<her auch keiner Erörterung, 
ob die Von;chriflen des BGB ein ~olches Ehehindernis ~u(stellen oder nieh" ob die don gere­
gelttn Ehehindernisse erschöprend und ausschließlich sind . Diese Bestimmungen be'liehen und 
können sich nur auf solche Eheschließungen beziehen, die ihrem Wesen nach dem ideellen 
Geh~h unserer völkischen Rechtsordnung enlsprechen, von ihr also grundsälzlich gebilligt 
werden. Nur bei dies en Eheschließungen kann die Fnge ~uftauchen, ob nichl eines der Ehe­
schließungshindenlisse der §§ lJOJ bis 1315 , '349 BGB vorliegt, das dem S12ndesbeamten 
Veranlassung gibt, die Anordnung des Aufgebots ab:l.Ulchnen. 
Wo aber, wie in dem vorliegenden Falle, durch die beabsichtigte Eheschließung zwischen einer 
Deulschen und einem Juden gegen das Grundgesetz nationalsozialistischer SlaaLS~uff:l.ssung ­
die Reinerhahung der Rasse - verswßen wird, iSI es Aufgabe des Gerichts, die Eheschließung 
zu verhindern, ohne daß es überhaupt nOlwendig wäre, in eine Prüfung dieser vOm Gesetz 
31.lfgestelhen Ehehindernisse einzutreten.< '1< 

den Ein'l.cllall.bgesrellt werden, gegen dielen Grundsatz wurde abe,vemoßen werder>. wenn das Urteil 
rein lußerlich aur d.n jeweils beim A nlechtungsgcgner "orh~nde(len Hundensatz nichl arischen Blules 
enL"heidend 3bstdhe und nicht .uch neben dies.m Ausg.l(lg'pUnK\ dic Umwelt weitgehend beruck­
sichtiglc . )SI die Bekbgte n iem,l, jüdisch.rn religiösen oder kulturellem Einfluß ausgESet Zt gewe>en und 
habtn sich bereits ihr Groli"aler und seine Geschwister rein "iseh vcrhdr.!et, d.nn vrrlitn die BluI<­
beimischung bei "crstlindiger Würdigung de, Wesens der Eh. :>J1 Bedoulung.- (loh.hS3ng,be in Deut­
scher Ju stiz. Monatsbeil.ge 0", Recht '931, 1069.) 

'H H,nsOLG, HRR '935 Nr. )lo:\. 1:. 0" Gericht spricht sdbst ausdrücklich von Rechtsrnißbrauch. 
1 H LG Konig.b.rg Vom 16. Augusl ")1. OJ 19J1. 1}87 f. mil zusti",mend<r Anm erku ng "on ßerger 

(Geri<hlS""""o, in Bcrlin), Nalionalsozi3Ij~li5Chc< Denken m der Recht sprechung, DJZ '93\ Sp. 12&9. 
VgJ . auch di" im E'ßebnis übcrcinsürnmcnden, in der Bc-gründung ~ber noc" weniger weitgehenden 
Beschluß des Amtsgerichts WOlziar vom 17.1uoi '931. mitgeteilt bei Noam-Krop.,. Juden vor Gericht 
'9)J-'94S, '975, 6. {f. und di. hierzu ergangtne Beschwcrrlecntscheidung des Landgerichts (wahr­
scheinlich Limbu'ß) vom '9. August '9)5 bei !Iso Su.ff, JuStit im Onllen Reich. 1. Aulhge 1975, 
,6) H. 
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374 Mit anderen Worten : Das Landgericht Königsberg hält sich gar nicht mehr damit 
auf, das gehende BGB judenfeindlich auszulegen . Es macht es noch einfacher; Es 
erklärt, das BGB gelte für die Mischehen überhaupt nicht mehr. Die Entrechtung 
durch Rich[erspruch ist vollkommen . 

Epilog 

Als OCto Palandt im Jahre 1939 die erste Auflage seines berühmten Kommentars 
zum 8GB'JI herausbrachte, war die Anfechtungsproblematik der §§ 1333 H. BGB 
schon Historie. Das EhegcsetL 1938 hatte die §§ I) 33 ff. BGB aufgehoben und die 
Anfechtbarkeit der Rassenmischehe im Gesetz festgeschrieben . Die Kommen[ierung 
im "'P3Iand[(, gibt die Rechtslage korrekt wieder, wenn sie die Anfechtung der Ras­
sen mischehe als möglich schilden, zugleich aber darauf hinweist, daß jetzc, [939, 
angesichts der langjährigen Aufklärungsarbeit der ns. Bewegung über den wahren 
Charakter des Judentums ein zur Anfechtung berechtigender Irrtum nur unter be­
sonderen Umständen anzunehmen sei. Zudem wurde auf den Ablauf der Anfech­
tungsfrisl hingewiesen . '~6 Mehr war zum Problem der Anfechtung bestehender Ras­

senmischehen nicht zu sagen und neue Rassenmischehen waren durch die Nürnber­
ger Gesetze vom September 1935 ohnehin verboten."iTrotzdem waren die vielen 
Gedanken, die von Rechrsdenkern und Gerichten zur Anfcchrungsproblcmatik ent­
wickelt worden waren, nicht verloren. Sie bewiesen ihre Nützlichkei[ noch einmal 
im Zweiten Weltkrieg. Nach der Besetzung Polens im Jahre [939 wurden einige 
polnische Gcbief5teile als sogenannte eingegliederte Ostgebiere dem Deutschen 
Reich einverleibt. Die Reichsjustizvcrwahung sandte Richter und Justizbeamtc aus, 

die in diesen Gebieren deutsche Gerichtsbarkeit ausüben sollten. Eine dieser Juri­

srengruppen kam nach Lodz, wo sie ein Amts- und Landgericht aufbaute. Ein 1942 

entstandener Bericht über das Land- und Amtsgericht Li[zmannstadt'J~ meldet über 

die Tätigkeit dieser Richter: .In der Zivil gerichtsbarkeit des Landgerichts gewannen 
alsbald die Ehescheidungssachen erhebliche Bedeutung. Die vordringlichs[e und 

wichtigste Aufgabe auf diesem Gebiet bestand in der Auflösung der völkischen 
Mischehen. Die bei der Eingliederung des hiesigen Raumes vorgefundene ... eigen­
artige volkstumsmäßige Struktur der hiesigen Bevölkerung, insbesondere die damals 

schon sehr weit fortgeschrittene Vcrsippung von Volksdeutschen und Polen, machte 
in erster Linie eine klare und reinliche Scheidung zwischen dem deurschen und dem 
polnischen Volkstum notwendig. Hierbei kam der Auflösung der völkischen Misch­

ehen eine entscheidende Bedeutung w . Die ZivilrechtspOcge des Landgerichts hat 
diese Aufgabe auch von vornherein ganz klar erkannt und dann so(on entschlossen 

aus eigenem Antrieb und unter eigener Verantwortung in rechtsschöpferischer 

Weise dadurch gelöst, daß sie diese Ehen soweit nicht andere Eheauflösungsgründe 
vorlagen, gemäß § 37 des Ehegeseues wegen Irrtums über die Auswirkungen der 
verschiedenen Volks[umszugehörigkei[ auf Antrag des volksdeurschcn Ehegatten 
~ufhob .. . e '~9 

I) I Zu Ouo raland. und seinem ,,·it 1939 e"chein.nden 8GB-Kommentar vgl. Hans W robel . 0110 r.land, 
~um Gtdächll.i,. KJ 198,. 1 fL 

t)6 Vgl. p.l.nd,-L.uttrb,ch, I. AuJlage 19J9 und die dor< vorgenommene Kommen,icrung des IOhtgC<~t"s 
vom 6. Juli 19)8. besonders zu §§)6 Ab,. 1 S3IZ 2. 37. 

137 Auch diese Ge,C1ZC ,ind im .Palandl. in don c in«hl.igigon T.·ilcn kommentiert. 
1)8 Lod7 war in Li,zm.nnsl,d, umben.,nn, worden. 
t)9 Chronik d" Land- und Am,sgcricht, Lilzmannsud., m's<hincngcochricbcn", M.1J1usk"p'. }7 (vorn,n­

den im Archiv des Bundesmonim:riums dcr Jusolz). Zur Bch.ndlung dcr .vcilki,chen Mischehen- vf1.1. 
.uch Docmul Ivbj.r •• rr.mdvolki,ch~, im Dri'lfrl Reich, Bopp"d, 198" 839 I. 
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